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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

In der Kreisstadt Saarlouis bleibt die Nach-
frage nach Wohnbauflächen ungebrochen. 
Die Attraktivität Saarlouis wird durch die 
Lagegunst (Wirtschaftsraum Saarlouis - 
Dillingen) mit direktem Anschluss an die 
Autobahnen BAB 8 (Richtung Luxemburg 
bzw. Zweibrücken) und BAB 620 (Richtung 
Saarbrücken) sowie durch das abwechs-
lungsreiche Landschaftsbild der Saaraue 
bekräftigt.

Das Gebiet der „Großgass“ im Stadtteil Ro-
den stellt dabei eine der letzten größeren 
Flächenreserven in stadtzentraler Lage dar. 

Der konkrete Planungsanlass für den Be-
bauungsplan ist die Absicht der Kreisstadt 
Saarlouis, diese Flächenreserven zu nutzen, 

um eine bedarfsgerechte Siedlungsent
wicklung fortzuführen und eine sinnvolle 
Nachverdichtung im Stadtteil Roden umzu-
setzen. Auf diese Weise wird auch der an-
haltenden Nachfrage nach neuen Wohn-
bauflächen entgegengekommen. 

Spätestens seit Sommer 2021 und den Er-
eignissen an Pfingsten 2024 sind zudem 
der Umgang mit den Themen Starkregen 
und Niederschlagswasserbeseitigung sowie 
Maßnahmen zur Klimafolgeanpassung (ins-
besondere auch aufgrund der häufiger auf-
tretenden Hitzeperioden, aufgrund des Kli-
mawandels und der steigenden Temperatu-
ren,….) im Allgemeinen wichtiger denn je, 
sodass auch diese Aufgaben bei der Ent-

wicklung des Gebietes besonders zu be-
rücksichtigen sind.

Insgesamt ist bei der wohnbaulichen Ent-
wicklung der „Großgass“ somit auf Natur-, 
Klima- und Hochwasserschutz, aber auch 
auf Schaffung von dringend benötigtem 
und bezahlbarem Wohnraum ein besonde-
rer Fokus zu legen.

Bei der „Großgass“ handelt es sich um eine 
ca. 2,4 ha große, bislang unbebaute Grün-/
Freifläche in zentraler Lage des Stadtteils 
Roden, die derzeit in erster Linie als Pferde-
koppel genutzt wird.

Das geplante Wohngebiet liegt zwischen 
der Ritschstraße (im Osten) und der Marga-
retenstraße (im Westen). Die Haupt

Luftbild mit Geltungsbereich; Quelle: Kreisstadt Saarlouis; Darstellung auf der Grundlage von digitalen Orthofotos. Mit Erlaubnis des Landesamtes für Vermessung, Geo-
information und Landentwicklung Lizenz-Nr. DOP-33/16; Bearbeitung: Kernplan
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erschließung des Gebietes soll dabei aus-
schließlich über die Ritschstraße erfolgen 
soll.

Im Rahmen des Vorhabens sollen Wohn-
baugrundstücke für die Errichtung von ca. 
30 Wohngebäuden entstehen, wobei so-
wohl die Realisierung von Einzel-, Doppel- 
und Reihenhäusern, als auch von zwei 
Mehrfamilienhäusern im östlichen Bereich 
des Plangebietes vorgesehen ist.

Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind 
entlang der Ellbachaue zudem öffentliche 
Grünflächen inkl. eines Fuß- und Radweges 
sowie eine Spielplatzfläche vorgesehen. 
Diese Flächen sollen insbesondere als Auf-
enthalts- und Treffpunkt für die Bewohner 
der „Großgass“ und der umgebenden Be-
bauung dienen und so den sozialen Zusam-
menhalt in dem Gebiet stärken.

Für den Verlauf des Ellbachs mit seinen 
Uferbereichen wurde 1978 der Bebauungs-
plan „Erholungsgebiet Ellbachtal“ aufge-
stellt. Die übrigen Flächen des Plangebietes 
sind nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile) zu beurteilen. Danach 
kann das Vorhaben insbesondere aufgrund 
der noch nicht vorhandenen Erschließung 
nicht realisiert werden.

Der Ellbach selbst liegt dabei nicht inner-
halb des Geltungsbereiches des Bebauungs
planes. Die Ellbach-Renaturierung ist zwi-
schenzeitlich abgeschlossen und wurde 
vom Landesbetrieb für Straßenbau als eine 
der Ausgleichsmaßnahmen im Zuge der 
B51 neu durchgeführt.

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit der Pla-
nung bedarf es daher der Aufstellung eines 
Bebauungsplans. Die Kreisstadt Saarlouis 
hat somit nach § 1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Wohnbebauung „In der Groß-
gass““ im Saarlouiser Stadtteil Roden im 
„Regelverfahren“ beschlossen.

Parallel zum Bebauungsplan ist gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durch-
zuführen. Der Umweltbericht ist gesonder-
ter Bestandteil der Begründung.

Der Bebauungsplan „Wohnbebauung „In 
der Großgass““ ersetzt in seinem Geltungs-
bereich den rechtskräftigen Bebauungsplan 
„Erholungsgebiet Ellbachtal“ aus dem Jahr 
1978.

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 

Kernplan Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt, mit der Erstel-
lung des Umweltberichts die ARK Umwelt-
planung und -consulting Partnerschaft, 
Paul-Marien-Straße 18, 66111 Saarbrü-
cken.

Aufgrund der angrenzenden gewerblichen 
Nutzung wurde ein schalltechnisches Gut-
achten erstellt. Dieses kommt zu dem Er-
gebnis, dass keine nachteiligen Geräusch-
immissionen zu erwarten sind. 

Mit der Erstellung der schalltechnischen 
Stellungnahme wurde die SGS-TÜV Saar 
GmbH beauftragt.

Der Bereich der Großgass liegt zudem im 
Geltungsbereich des Integrierten Städte-
baulichen Entwicklungskonzepts „Soziale 
Stadt Saarlouis Roden“ aus dem Jahr 2019 
(1. Fortschreibung). In diesem ist die „Groß-
gass“ als eigene Teilmaßnahmen aufge-
führt: Handlungsfeld 2 - Städtebau, Stadt-
bild und Freiraum; e) Wohnbauliche Nach-
verdichtung Großgass.

Die Planungsleistungen im Zuge der Auf-
stellung des Bebauungsplanes „Wohnbe
bauung „In der Großgass““ werden daher 
mit Mitteln der Städtebauförderung zu zwei 
Dritteln von Bund und Land gefördert.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Saarlouis sieht für das Gebiet größtenteils 
eine Wohnbaufläche (Planung) sowie für 
die nördlichen Bereiche entlang des Ell-
bachs Grünflächen vor.  

Das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 
BauGB ist somit vollständig erfüllt.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet ist zentral im Saarlouiser 
Stadtteil Roden gelegen, inmitten der im 
Zusammenhang bebauten Ortslage.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wird wie folgt begrenzt: 

•	 im Norden durch den Ellbach mit seinen 
Uferbereichen,

•	 im Osten und Süden durch die angren-
zende Wohnbebauung der Ritschstraße 
und der Straße „Am Kirchenbach“ inkl. 
der dazugehörigen Grün- und 
Freiflächen (Gärten) sowie

•	 im Westen durch die angrenzende 
Wohnbebauung der Margaretenstraße 
inkl. der dazugehörigen Grün- und 
Freiflächen (Gärten).

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Das Plangebiet wird derzeit in erster Linie 
als Pferdekoppel genutzt. In den Randberei-
chen, v. a. zu den Gartenflächen der 
Wohnbebauung der Margaretenstraße hin, 
wird das Gelände durch Sträucher und Bäu-
me begrenzt. Zudem finden sich im nördli-
chen Bereich des Plangebietes die mit Grün- 
und Gehölzstrukturen gesäumten Ufer
bereiche des angrenzenden Ellbaches.

Die direkte Umgebung des Plangebietes ist 
in erster Linie durch Wohnnutzungen ge-
prägt, sowie durch Nutzungen, die das 
Wohnen nicht wesentlich stören (z. B. nicht 
störende Gewerbebetriebe).

Die umgebende Bebauung stellt sich dabei 
überwiegend als unbeplanter Innenbereich 
gem. § 34 BauGB dar. Die Wohnbebauung 
der Margaretenstraße ist als Allgemeines 
Wohngebiet gem. § 4 BauNVO einzustufen, 
ebenso die nördliche Straßenseite der 
Ritschstraße in Richtung Ellbach. Die übri-
gen Bereiche der Ritschstraße sowie die Be-
bauung entlang der Straße „Am Kirchen-
bach“ entsprechen einem Mischgebiet 
gem. § 6 BauNVO. Südlich des Plangebietes 
befindet sich noch der Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
„Wohngebiet Am Kirchenbach“, rechtskräf-
tig seit dem 30.01.2002. Dieser setzt eine 
zweigeschossige Wohnbebauung als Allge-
meines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO fest.

Aufgrund der umgebenden Wohnbebauung 
und der guten verkehrlichen Anbindung ist 
die Fläche für eine Wohnbebauung sehr gut 
geeignet. 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Wohnbebauung „In der Großgass““; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025); Bearbeitung: Kernplan  



Bebauungsplan „Wohnbebauung „In der Großgass““, Saarlouis-Roden 7 www.kernplan.de

Darüber hinaus ist der Standort auch des-
halb für Wohnnutzung prädestiniert, da Ein-
richtungen der Nahversorgung (z.B. Bäcke-
rei, Supermarkt), der medizinischen Versor-
gung (z. B. Hausärztliches MVZ, Apotheken) 
und der sozialen Infrastruktur (z. B. Grund-
schule, Kindergarten) im nahen Umfeld  
(≤ 1,5 km) vorhanden sind.

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches 
befinden sich derzeit überwiegend im 
Eigentum von Privatpersonen. Die Eigentü-
mer haben in einer Befragung ihr Interesse 
an der Erschließung der Grundstücke er-
klärt. Zudem sind Teilflächen im Eigentum 
der Kreisstadt Saarlouis.

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet ist reliefarm. Es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich die Topografie in 
irgendeiner Weise auf die Festsetzungen 
dieses Bebauungsplans auswirken wird.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet wird ausgehend von der 
Ritschstraße (im Osten) erschlossen. 

Die Anbindung an das überörtliche Ver-
kehrsnetz erfolgt über die B 405 (Schanzen-
straße / Bahnhofstraße) im Süden sowie 
über die B 51 (Gerberstraße/ Herrenstraße) 
im Westen. Die nächsten Autobahn-An-
schlussstellen finden sich ca. 2,5 km in 
nördlicher Richtung (BAB 8 - AS 10 
„Dillingen Süd“ und BAB 8 - AS 11 „Saar-
louis-Steinrausch“) bzw. 3,5 km in nordöst-
licher Richtung (BAB 8 - AS 13 
„Saarwellingen“) entfernt.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die ca. 150 m östlich des Plangebiets gele-
gene Bushaltestelle „Senzigstraße“ sowie 
über die ca. 100 m nordwestlich des Plan-
gebiets gelegene Bushaltestelle „Am Kir-
chenbach“ (Buslinien 437 und 438 Rich-
tung ZOB Kleiner Markt, Saarlouis).

Zudem ist der Hauptbahnhof Saarlouis ca. 
750 m südwestlich des Plangebietes gele-
gen. Ab hier bestehen u. a. Anbindungs-
möglichkeiten an den Regionalexpress in 
Richtung Koblenz bzw. Mannheim (Strecke 
Koblenz - Trier- Saarlouis - Saarbrücken - 
Kaiserslautern - Mannheim).

Im Zuge der Realisierung der Planung ist so-
wohl der Anschluss an die Ritschstraße als 
auch die gebietsinterne Erschließung zu 
planen und zu realisieren. 

Ver- und Entsorgung

Die für das Vorhaben erforderliche Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ist aufgrund der 
angrenzenden Nutzungen bereits grund-
sätzlich vorhanden. Anschlusspunkte befin-
den sich in unmittelbarer Nähe des 
Plangebietes, im Bereich der Ritschstraße.

Für die Entsorgung des Niederschlagswas-
sers gilt gem. § 49 a SWG: „Niederschlags
wasser von Grundstücken, die nach dem 1. 
Januar 1999 erstmals bebaut, befestigt 
oder an die öffentliche Kanalisation ange-
schlossen werden, soll (...) vor Ort genutzt, 
versickert, verrieselt oder in ein oberirdi-
sches Gewässer eingeleitet werden (...).“

Die Versickerung von Niederschlagswasser 
stellt eine Gewässerbenutzung in Form von 
Einleitung ins Grundwasser dar und bedarf 
ggfs. der Erlaubnis durch das Landesamt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken.

Aufgrund der Belastungssituation der Ka-
nalisation muss die Entwässerung des 
Plangebietes im Trennsystem erfolgen. In 
Gebieten mit Trennsystem ist jeweils ein An-
schluss für Schmutz- und Regenwasser her-
zustellen.

Das auf dem Grundstück anfallende 
Niederschlagswasser ist vollständig auf 
dem Grundstück zu versickern. Sollte eine 
Versickerung technisch oder rechtlich nicht 
möglich sein, ist das anfallende 

Blick in Richtung der angrenzenden Wohnbebauung der Ritschstraße (Neubau links) bzw. „Am Kirchenbach“ 
(Hintergrund Mitte)

Blick auf den Kurvenbereich der Ritschstraße, Plangebiet links im Bild (Pferdekoppel)
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Niederschlagswasser durch geeignete Maß-
nahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentions-
zisternen) auf dem Grundstück zurückzu-
halten und im Regelfall auf maximal 1l/s ge-
drosselt der vorhandenen Kanalisation zu-
zuführen. 

Der rechnerische Nachweis muss entspre-
chend DWA-Arbeitsblatt 117 für ein 5- jäh-
riges Regenereignis anhand der ermittelten 
Grundstücksflächen und dem Drosselab-
fluss in Höhe von maximal 1 l/s und einer 
Drosselabflussspende von minimal 2l/(sxha) 
erfolgen. Unabhängig vom Ergebnis des 
rechnerischen Nachweises beträgt das zu 
schaffende, ständig auf dem Grundstück 
vorzuhaltende, Mindestrückhaltevolumen 5 
Kubikmeter. Die erforderlichen Anlagen 
müssen den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen.

Die geplanten Grundstücksoberflächen (Zu-
fahrten, Stellplätze, Wege, etc.) müssen ver-
sickerungsfähig hergestellt werden und 
dürfen nicht auf öffentliche Wege und Stra-
ßen entwässern.

Bei einer Versickerung des nicht schädlich 
verunreinigten Niederschlagswassers ist zu-
sätzlich ein Nachweis nach DWA-M 153 
„Handlungsempfehlung zum Umgang mit 
Regenwasser“ vorzulegen.

Die Karte der Versickerungseignung der Bö-
den stellt die Planungsfläche aufgrund des 
vermutet hohen Grundwasserstandes als 
ungeeigneten Standort zur Versickerung 
dar. 

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen rechtzeitig vor der Bauaus-

führung noch mit den Versorgungsträgern 
und dem Tiefbauamt / Abwasserwerk abge-
stimmt werden.

Gutachterliche Stellungnahme 
zu einwirkenden Geräuschim-
missionen durch angrenzendes 
Gewerbe

„Die Kreisstadt Saarlouis plant im Südosten 
des Stadtteils Roden die Ausweisung eines 
neuen Wohngebietes.

In der näheren Umgebung des Geltungs
bereiches befindet sich bestehende Wohn
bebauung. Südöstlich des geplanten Wohn-

gebietes befinden sich mehrere Gewerbe-
betriebe.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens 
ist die Ermittlung und Beurteilung der Ge-
räuschimmissionen durch die benachbarten 
Gewerbebetriebe auf das Plangebiet des 
Bebauungsplanes Wohnbebauung „In der 
Großgass“ erforderlich.

Die SGS-TÜV Saar GmbH wurde (...) beauf-
tragt, die von den benachbarten Gewerbe-
betrieben hervorgerufenen Geräuschimmis-
sionen zu ermitteln und im Hinblick auf die 
geplante Wohnbebauung zu beurteilen.“

Zusammenfassung

„Die Orientierungs- bzw. Immissionsricht-
werte von den ermittelten Beurteilungspe-
geln (werden) an allen betrachteten Immis-
sionsorten eingehalten. In den übrigen Be-
reichen des Plangebietes sind geringere Ge-
räuschimmissionen zu erwarten als den in 
der Berechnung berücksichtigten Immis-
sionsorten.

Die zulässigen Spitzenpegel (werden) eben-
falls eingehalten.

In den übrigen Bereichen des Plangebietes 
ist eine noch weiter gehende Unterschrei-
tung der zulässigen Spitzenpegel zu erwar-
ten.“

(Quelle: Gutachterliche Stellungnahme zu den 
auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
„Wohnbebauung „In der Großgass““ im Stadt-
teil Roden der Kreisstadt Saarlouis einwirkenden 
Geräuschimmissionen durch angrenzendes Ge-
werbe; SGS-TÜV Saar GmbH; Stand: 08.09.2025)Blick auf den Ellbach und dessen Uferbereichen aus nordwestlicher Richtung (Margaretenstraße)

Blick ins Plangebiet aus Richtung Südosten (Ritschstraße)
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Berücksichtigung von 
Standortalternativen

Die Kreisstadt Saarlouis verfolgt mit der vor-
liegenden Planung das Ziel, eine bislang un-
genutzte ca. 2,4 ha große, innerstädtische 
Grün-/Freifläche im Stadtteil Roden nachzu-
verdichten, um der anhaltenden Nachfrage 
nach Wohnraum gerecht zu werden.

Das Plangebiet ist aus mehreren Gründen 
für die Entwicklung eines Wohngebietes zur 
Eigenbedarfsdeckung prädestiniert:

•	 Das Entwicklungsgebiet liegt inmitten 
bestehender Bebauung und hat somit 
auch eine große städtebauliche Bedeu-
tung.

•	 Durch die Realisierung der Wohnbe
bauung wird der bestehende Siedlungs-
körper des Stadtteils Roden im Sinne 
der Innen- vor Außenentwicklung be-
hutsam - mit Rücksicht auf das Umfeld 
- nachverdichtet.

•	 Der Flächennutzungsplan der Kreisstadt 
Saarlouis stellt das Plangebiet - mit 
Ausnahme des Auenbereiches des Ell-
bachs - als Wohnbaufläche (Planung) 
dar. Somit hat eine Prüfung von 
Standortalternativen bereits auf dieser 
Ebene stattgefunden.

•	 Im Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK) „Soziale 
Stadt Saarlouis Roden“ (1. Fortschrei-
bung, 2019) der Kreisstadt Saarlouis ist 
die „Nachverdichtung Wohnbebauung 
Großgass“ als förderfähige Maßnahme 
aufgeführt. Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes entspricht somit den 
Zielen des ISEKs.

•	 Die Umgebung des Plangebietes ist 
überwiegend durch Wohnnutzungen 
bzw. durch Nutzungen, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören (z. B. nicht stö-
rende Gewerbebetriebe) geprägt, wo-
durch mit der Ausweisung eines Wohn-
gebietes weder vom Plangebiet auf die 
Umgebungsnutzung noch von der Um-
gebung auf das Plangebiet nachteilige 
Auswirkungen zu erwarten sind. 

•	 Die Umgebung wird durch die Entwick-
lung des Neubaugebietes vielmehr auf-
gewertet. Eine Weiterentwicklung des 
Standortes mit gewerblicher Nutzung 
würde hingegen erhöhtes Konflikt-
potenzial mit sich bringen. Sonstige 
Nutzungsalternativen sind nicht ge-
wünscht. Auch erschließungstechnisch 
ist das Gebiet für andere Nutzungen 
nur bedingt geeignet.

•	 Darüber hinaus sind die Standortfakto-
ren für die geplante Nutzung günstig. 
Es handelt sich um eine bislang weit-
gehend ungenutzte Fläche im Stadtteil 
Roden mit einer guten Anbindung an 
das überörtliche Verkehrsnetz (u.a. 
B  51, B  405) und einer sehr guten 
ÖPNV-Anbindung (Haltestellen „Sen-
zigstraße“ und „Am Kirchenbach“ in 
fußläufiger Entfernung; Hauptbahnhof 
Saarlouis ca. 750 m südwestlich des 
Plangebietes). 

•	 Im nahen Umfeld (≤ 1,5 km) finden sich 
Einrichtungen der Nahversorgung (z.B. 
Bäckerei, Supermarkt), der medizini-
schen Versorgung (z. B. Hausärztliches 
MVZ, Apotheken) und der sozialen Inf-
rastruktur (z. B. Grundschule, Kindergar-
ten).

•	 Die Grundstücke befinden sich überwie-
gend in privatem Eigentum. Die Eigen-
tümer sind mitwirkungsbereit, sodass 
das Vorhaben zügig realisiert werden 
kann.

•	 Die für die geplante Nutzung erforderli-
che Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
ist aufgrund der angrenzenden Nutzun-
gen bereits grundsätzlich vorhanden. 
Anschlusspunkte befinden sich in un-
mittelbarer Nähe des Plangebietes 
(Wasser, Elektrizität etc.).

Eine Betrachtung von Planungsalternativen 
im Sinne der Standortfindung kann aus den 
dargelegten Gründen außen vor bleiben.

Städtebauliche Konzeption

Die Kreisstadt Saarlouis beabsichtigt, das 
Gebiet der „Großgass“ zu einem Wohn-
quartier zu entwickeln, in dem Wert auf 
ökologische Qualität gesetzt wird. Die vor-
handenen Ressourcen sollen bewusst ein-
gesetzt, der Flächen- und Energieverbrauch 
minimiert und die Umwelt bewahrt werden. 

Insgesamt ist die Realisierung von ca. 30 
Bauplätzen geplant. Diese sind sowohl für 
freistehende Einzel- und Doppelhäuser vor-
gesehen, aber auch die Realisierung von 
kompakten Reihenhäusern ist aufgrund des 
niedrigeren A/V-Verhältnisses generell vor-
stellbar.

Das A/V-Verhältnis beschreibt dabei das 
Verhältnis der wärmeabgebenden Hüllflä-
che (A) zum beheizten Volumen (V). Grund-
sätzlich gilt dabei, je kleiner das A/V-Ver-
hältnis, desto geringer ist der spezifische 
Energiebedarf pro m³ beheiztem Raum bei 
sonst gleichen Bedingungen. 

Darüber hinaus ist zudem die Errichtung 
von zwei Mehrfamilienhäusern im östlichen 
Bereich des Plangebietes vorgesehen. Im 
Rahmen der Umlegung wird daher ange-
strebt, die städtischen Grundstücke in die-
sem Bereich zu konzentrieren und den Bau 
der beiden Gebäude über die GBS zu reali-
sieren.

Die Gebäude sollen dabei zwingend zwei 
Vollgeschosse mit einem begrünten Flach-
dach aufweisen.  

Im Plangebiet ist ausschließlich Wohn
nutzung vorgesehen. Lediglich unmittelbar 
angrenzend an die Ritschstraße sind zudem 
auch das Wohnen ergänzende bzw. mit 
dem Wohnen verträgliche Nutzungen denk-
bar, da dieser Bereich als Übergang zwi-
schen den angrenzenden Mischnutzungen 
der Ritschstraße und der geplanten reinen 
Wohnnutzung im Bereich der „Großgass“ 
dient.

Die Haupterschließung des Gebietes ist 
über eine neu zu schaffende Erschließungs
straße (als Mischverkehrsstraße) geplant. 
Diese soll im Kurvenbereich der Ritschstraße 
angeschlossen werden. Die übrige interne 
Erschließung des Gebietes ist über neu zu 
schaffende Stichstraßen als Mischverkehrs-
flächen vorgesehen.

Dabei soll die Erschließung des Gebietes 
insgesamt verkehrsberuhigt erfolgen, wo-
durch sich eine gesteigerte Wohnqualität 
ergibt.

Die erforderlichen Stellplätze (ruhender Ver-
kehr) sollen vollständig auf den Grundstü-
cken (Stellplätze, Garagen) angeordnet wer-
den. 

Darüber hinaus ist im östlichen Bereich des 
Plangebietes ein einzelner öffentlicher Park-
platz geplant, auf dem  ein Angebot für Car-
sharing sowie eine Ladestation für Elektro-
Autos vorgesehen werden soll.

Bezüglich der fußläufigen Erschließung ist 
entlang des Ellbachs ein öffentlicher Fuß- 
und Radweg vorgesehen. Dieser soll eine 
direkte Verbindung zwischen der Mühlen-
straße und der Margaretenstraße herstellen 
und gleichzeitig als Zuwegung zum geplan-
ten Spielplatz sowie als Anbindung des 
Quartiers dienen. Die Wegeverbindung ist 
einer besseren Erlebbarkeit des Ellbachs zu-
träglich.

Insgesamt sollen die öffentlichen Grün-/
Freiflächen inkl. der Spielplatzfläche im Be-
reich des Ellbaches als Aufenthalts- und 
Treffpunkt für die Bewohner der „Groß-
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gass“ und der umgebenden Bebauung die-
nen und so den sozialen Zusammenhalt in 
dem Gebiet stärken.

Für die zukünftige Entwässerung des Wohn-
gebietes werden zudem zwei Flächen für 
die Abwasserbeseitigung vorgesehen, die 
bspw. für die Rückhaltung von Regenwas-
ser herangezogen werden können.

Im Hinblick auf den Umgang mit den The-
men Starkregen und Niederschlagswasser-
beseitigung wurde darauf geachtet, dass 
eine überwiegende Bebauung des Hoch-
wasser-Risikogebietes nicht erfolgt.

Beispielhaftes städtebauliches Konzept; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVGL-SL (2025); Bearbeitung: Kernplan  

Spielplatz

Ellbach

Fuß- und Radweg

Fu
ß- u

nd
 Rad

weg
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
Belange; geltendes Planungsrecht  

  

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan (Siedlung und Umwelt)

zentralörtliche Funktion Kernzone des Verdichtungsraumes, Siedlungsachse 1. Ordnung, Mittelzentrum mit 
Versorgungsfunktion für die Kreisstadtteile und mittelzentraler Verflechtungsbereich für die Ge-
meinden Bous, Ensdorf, Saarwellingen, Schwalbach, Wallerfangen und Überherrn 

Vorranggebiete Der zu überplanende Bereich befindet sich gemäß Landesentwicklungsplan Saarland, Teilabschnitt 
„Umwelt“, in einem Vorranggebiet für Grundwasserschutz:
•	 (Z 56): Vorranggebiete für Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete festzusetzen. 

In VW ist das Grundwasser im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen 
Einwirkungen zu schützen. Eingriffe in Deckschichten sind zu vermeiden. Soweit nachteilige 
Einwirkungen durch unabweisbare Bau- und Infrastrukturmaßnahmen zu befürchten sind, 
für die keine vertretbaren Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, 
dass eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung nicht eintritt. Die Förderung von Grund-
wasser ist unter Berücksichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das notwendige Maß zu 
beschränken, d.h. die Entnahme des Wassers soll an der Regenerationsfähigkeit ausgerichtet 
werden

•	 Auf die diesbezügliche nachrichtliche Übernahme wird verwiesen.

zu beachtende Ziele und Grundsätze •	 (Z 12) Konzentration der Siedlungsentwicklung in den zentralen Orten entlang der Siedlungs-
achsen (ausgewogene Raumstruktur, Vermeidung flächenhafter Siedlungsstrukturen, Erreich-
barkeitsverhältnisse): erfüllt

•	 (Z 17, 21) Nutzung der im Siedlungsbestand vorhandenen Potenziale; bedarfsgerechte, städte-
baulich sinnvolle Arrondierung des Siedlungsbestandes statt Ausdehnung in den Außenbe-
reich: erfüllt

•	 Schwerpunkt für die Wohnsiedlungstätigkeit innerhalb des zentralen Ortes: erfüllt
•	 keine Restriktionen für das Vorhaben

Wohneinheiten •	 Baureifmachung für zweckentsprechende Nutzung des Gebietes
•	 die Fläche ist bereits in der Flächennutzungsplanung als geplante Wohnbaufläche dargestellt 

und damit in der Wohneinheitenbilanz als FNP-Reservefläche voll berücksichtigt. Mit dem Be-
bauungsplan werden keine darüber hinaus gehenden Wohneinheiten geschaffen

•	 als Wohnungsbedarf sind für den Stadtteil Roden 3,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner 
und Jahr festgelegt, entspricht 30 Wohnungen/ Jahr (8.599 Einwohner zum 31.12.2021)

•	 die Baulandreserve dient der Nachverdichtung
•	 keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landesweit und siedlungsstrukturell 

ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflächenangebotes

Einwohner 
(24.06.25)

Bedarfsfak-
tor (WE pro 
1.000 EW 
und Jahr)

WE-Bedarf 
bis 2030

Reserve FNP 
in ha Dichte LEP

WE Reser-
ven

Baulücken 
in B-Plänen 
nach § 30, 
§ 33 und       
§ 34 Abs. 4 
BauGB

WE Bedarf 
aktuell

Spalten A B C D E F G H

Berechnung A/1000xBx10 DxE C-F-G

Stadtteil 
Roden

8.574 3,5 300 2* 30 60 102** 138

Baulücken und künftiger Wohnungsbedarf im Stadtteil Roden; Quelle: Kreisstadt Saarlouis, Stand: Juni 2025
(*) Die Fläche der „Großgass“ ist im neuen FNP die einzige geplante Wohnbaufläche für den Stadtteil Roden.
(**) Stand September 2024.
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Kriterium Beschreibung

Landschaftsprogramm •	 Im nördlichen Bereich des Plangebietes sind zudem Flächen zur „Offenhaltung wichtiger 
Kaltabflussbahnen“ (Ellbach) sowie „Grünzäsuren“ (Ellbachaue) vorgesehen; eine Bebauung 
dieser Bereiche ist nicht vorgesehen, vielmehr wird die Ellbachaue als öffentliche Grünfläche 
festgesetzt und somit in ihrem Status quo gesichert - keine restriktiven Wirkungen zu erwarten

•	 darüber hinaus keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Hochwasserschutz / Starkregen Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse 
aufgrund von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegen-
den Anliegern darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür 
sind bei der Oberflächenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere 
Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis 
hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu 
bedenken.  Der Grad der Gefährdung durch Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung 
anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen 
des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen 
Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Gemäß Starkregengefahrenkarte der Kreisstadt Saarlouis, Stadtteil Roden können im Falle eines 
Niederschlagsereignisses mit einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren Wassertiefen bis zu 0,50 m in-
nerhalb des Geltungsbereiches sowie unmittelbar angrenzend an den Ellbach auch Wassertiefen 
bis zu 1,00 m auftreten. Eine hochwasserangepasste Bauweise wird empfohlen.

Auszug aus der Starkregengefahrenkarte der Kreisstadt Saarlouis, Stadtteil Roden (Niederschlagsereignis mit 
einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren), ohne Maßstab; Quelle: izes gGmbH und Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen, Stand: 2022

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Regionalpark Lage im Regionalpark Saar (damit keine restriktiven Wirkungen verbunden)
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Kriterium Beschreibung

Schutzgebiete: Naturschutz-, Landschafts-
schutz-, Wasserschutz-, Überschwemmungs-
gebiete, NATURA 2000-Gebiete, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Naturparks, National-
parks, Biosphärenreservate 

•	 keine nach BNatSchG geschützten Flächen durch das Vorhaben direkt betroffen
•	 ca. 50 m nordöstlich hinter der Abelsmühle beginnt das LSG  L 3 08 24 (LSG im LK SLS im Be-

reich der Stadt Saarlouis und der Gemeinde Saarwellingen, VO v. 31.03.1977, ABl.d.S. 1977, 
Nr. 19, S. 405ff.); Verbote der VO sind nicht tangiert 

•	 nächstgelegenes NSG: Ellbachtal ca. 1,1 km nordöstlich; Verbote n. § 3 der VO v. 18.09.1995 
sind nicht betroffen

•	 das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet (LSG „Rodener Saarwiesen“, L 6606-304) befindet 
sich nordwestlich in ca. 800 m Entfernung; die hier gemeldeten Wiesenbrüter (Wiesenpie-
per, Braunkehlchen) können innerhalb der Siedlungskulisse ausgeschlossen werden, ebenso 
der Feuerfalter, für den sowohl die Habitatstrukturen (Nasswiesen und -brachen) als auch die 
Wirtspflanzen (oxalatarme Rumex-Arten) innerhalb der Planungsfläche fehlen

•	 eine Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen des NATURA 2000-Gebietes 
„LSG Rodener Wiesen“ (und der noch weiter entfernten Gebiete) darf daher angenommen 
werden 

•	 Lage innerhalb eines geplanten Wasserschutzgebietes (Zone III) -Besondere Beachtung des 
Grundwasserschutzes

•	 HQ 100-Kulisse als faktisches Überschwemmungsgebiet reicht zudem am nördlichen Rand ca. 
1.400 m² in den Geltungsbereich, aus Gründen des Hochwasserschutzes ist dieser Bereich da-
her von allen Nutzungen frei zu halten, die den schadlosen Hochwasserabfluss oder die dafür 
erforderliche Wasserrückhaltung behindern 

•	 Darüber hinaus teilweise Lage innerhalb eines Gebietes, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die im statistischen Mittel sehr viel seltener als alle 100 
Jahre auftreten können (Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQ extrem“). Eine an 
diese Lage angepasste Bauweise wird empfohlen (bspw. Keller allenfalls mit wasserdichter, 
auftriebssicherer Wanne oder Verzicht auf Keller; hochwassersichere Lagerung hochwasser-
gefährdender Stoffe etc.).

Quelle: Kreisstadt Saarlouis; Darstellung auf der Grundlage von digitalen Orthofotos. Mit Erlaubnis des Lan-
desamtes für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung Lizenz-Nr. DOP-33/16; 
contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:31466&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/png&lay-
ers=Wassertiefe_HQ_Extrem&styles=default&url=http://geoportal.saarland.de/mapbender/php/wms.php?lay-
e r _ i d % 3 D 3 5 9 8 1 % 2 6 P H P S E S S I D % 3 D 2 a e 1 7 8 b c 6 a e e e e 5 e f 2 8 e a 1 0 a b e c 3 9 3 3 7 % 2 6 V E R -
SION%3D1.1.1%26withChilds%3D1
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Kriterium Beschreibung

Denkmäler / Naturdenkmäler / archäologisch 
bedeutende Landschaften nach § 6 SDSchG 
oder in amtlichen Karten verzeichnete Gebiete

Die Ortslage von Roden weist eine Fülle von Bodenfunden, vor allem aus römischer Zeit auf. Im nä-
heren Umkreis des Planungsgebietes sind zwei römische Fundstellen bekannt. Es handelt sich um 
Mauerwerk etwa 80 m nordöstlich der Planungsfläche (am Ellbach) sowie um Grabfunde, die sich 
nicht ganz exakt lokalisieren lassen, aber der Flur „In der Lehmkaul“ zugewiesen werden können. 
Letztgenannter Fundplatz wird etwa 120 m nördlich der Planungsfläche vermutet. 
Die Grabfunde weisen auf einen Bestattungsplatz hin, der – so war es üblich – nicht in der feuchten 
Bachsenke, sondern etwas oberhalb davon gelegen haben dürfte. Er dürfte sich nicht über den 
Ellbach hinweg in das Planungsgebiet erstrecken. Die wohl zu dem Gräberfeld gehörende römische 
Siedlung könnte aber durchaus in das Planungsgebiet hineinreichen. Die Wahrscheinlichkeit ist im 
Nordosten des Planungsgebiets und im Norden oberhalb des Ellbaches besonders hoch. 
Wegen der recht großen Wahrscheinlichkeit, dass sich Bodendenkmäler im Planungsgebiet befin-
den könnten, sind sämtliche Erdarbeiten in der Planungsfläche genehmigungspflichtig gemäß § 8 
Abs. 2 in Verbindung mit § 10 SDSchG. Für alle Bauwerke, für deren Errichtung eine Baugenehmi-
gung oder eine die Baugenehmigung einschließende oder ersetzende behördliche Entscheidung er-
forderlich ist, ist das Einvernehmen mit dem Landesdenkmalamt herzustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), 
wobei davon auszugehen ist, dass das Einvernehmen nur dann hergestellt werden kann, wenn vor 
Beginn der Erdarbeiten präventiv Ausgrabungen unter Leitung eines Archäologen / einer Archäolo-
gin durchgeführt werden. Diese umfassen zunächst Sondierungen zur Denkmalerkenntnis und, so-
fern nach Rechtsgutabwägung erforderlich, auch nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, deren 
Kosten einschließlich der Kosten für die konservatorische Sicherung und Dokumentation der Funde 
und Befunde der Veranlasser gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im Rahmen des Zumutbaren zu tragen hat.

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 6 
Abs. 1 SNG

Nicht betroffen

Informelle Fachplanungen •	 auf der Grundlage der vorliegenden Geofachdaten (Quelle: Geoportal Saarland, ABDS-Punkt-
daten 2017) bestehen keine Hinweise auf das Vorkommen von i.S.d. besonderen Artenschut-
zes relevanten Arten innerhalb des Geltungsbereiches, innerhalb eines 1 km-Radius um die 
Planungsfläche Nachweise mehrerer Libellenarten (B. TROCKUR 2009-2012): die nach Nor-
den expandierende Kleine Königslibelle, der im Saarland recht verbreitete Spitzenfleck, der 
ebenfalls sich ausbreitende Zweifleck als eurosibirisches Faunenelement sowie die Gemeine 
Keiljungfer, weiterer Nachweis des Großen Feuerfalters (A. DIETRICH 2009) in der Saaraue im 
NATURA 2000-Gebiet „Rodener Saarwiesen“

•	 die Altdaten des ABSP aus den 1980er/1990er Jahren belegen innerhalb eines 1 km-Radius 
einen Nachweis der Zauneidechse innerhalb der Siedlungslage von Roden sowie des Neun-
töters und der Nachtigall innerhalb der Saaraue; keine ausgewiesene ABSP-Fläche betroffen

•	 keine registrierten, nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope und keine registrierten 
Lebensräume nach Anh. 1 FFH-Richtlinie betroffen (nächstgelegene registrierte Flächen erst 
außerhalb des Siedlungsbereiches)

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Zum Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen ist die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 
28. Februar einzuhalten.

Beschreibung der Umwelt sowie Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen der Planung: siehe Umweltbericht

Allgemein verständliche Zusammenfassung Der Umweltbericht beschreibt die Ergebnisse der gemäß § 2 Abs. 4 BauGB vorgeschriebenen Um-
weltprüfung sowie der Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gem. § 44, Abs. 1 
BNatSchG und legt die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und Ersatz nach 
§ 1a BauGB i.S.d. Eingriffsregelung fest.

Die Planung steht in Einklang mit den raumordnerisch und landesplanerisch vorgegebenen Ent-
wicklungszielen. Erhöhte Schutzanforderungen ergeben sich im Hinblick auf das geplante Was-
serschutzgebiet und die Ausweisung als Vorranggebiet für Grundwasserschutz. Weiterhin zu 
berücksichtigen ist die teilweise Lage innerhalb der HQ 100-Kulisse als faktischem Überschwem-
mungsgebiet. Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist dieser ca. 1.400 m² große Abschnitt daher 
von allen Nutzungen frei zu halten, die den schadlosen Hochwasserabfluss oder die dafür erforder-
liche Wasserrückhaltung behindern. Weitere Schutzgebiete oder -objekte n. BNatSchG oder SWG 
sind nicht betroffen.
In Bezug auf das nächstgelegene NATURA 2000-Gebiet (LSG „Rodener Saarwiesen“, L 6606-304) 
ist von einer Verträglichkeit der Maßnahme mit den Erhaltungszielen des Gebietes auszugehen.
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Kriterium Beschreibung

Der ca. 2,4 ha große Planungsraum umfasst eine Freifläche innerhalb der überwiegend von Wohn-
bebauung geprägten Ortslage von Roden, die aktuell von einem Ponyhof genutzt wird. Die Fläche 
ist fast vollständig von Bebauung umgeben, nach Nordosten besteht über den Ellbach lediglich ein
schmaler linearer Grünverbund in den Außenbereich, der jedoch durch die Mühlenstraße funktional 
unterbrochen wird. Die gesamte Fläche ist geprägt durch die intensive Nutzung als Ponyhof mit 
vegetationsfreien Sandpaddocks, stark beanspruchten Koppelbereichen sowie freizeitlichen Ein-
richtungen (Sitz- und Grillplatz). Trotz der Intensivnutzung weist ein ca. 0,3 ha großer Bereich auf 
der größeren zentralen Koppel das Kennarteninventar des FFH-Lebensraum 6510 auf. Demzufolge 
ist zur Vermeidung einer Umwelthaftung gem. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umwelthaftungsgesetz 
nach den allgemeingültigen Beurteilungsgrundlagen die Entwicklung einer adäquaten Ersatzfläche 
im gleichen Naturraum erforderlich.
Darüber hinaus sind innerhalb des Geltungsbereiches lediglich Biotope mit vergleichsweise gerin-
gen Wertstufen vertreten (Zierrasen oder hochfrequent gemähte Grünländer, Brennnesselfluren und
Brombeergebüsche u.a.). Unmittelbar nördlich der Planungsfläche verläuft der an dieser Stelle 
technisch im Trapezprofil und mit partieller Sohlenbefestigung mit Rasengittersteinen ausgebaute
Ellbach.
Bis auf einzelne mittelalte Obstbäume auf den Ziergrünflächen, einzelne Salweiden und Nadel-
bäume entlang der Grundstücksgrenzen und einwachsende Ziergehölzflächen auf den Privat-
grundstücken am südwestlichen Bereich der Fläche sowie einer vom Koppelbereich abgetrennten 
eingewachsenen Obstbaumgruppe ist die Planungsfläche gehölzfrei. Ältere Weiden befinden sich 
entlang des Ellbaches knapp außerhalb der Planungsfläche.
Die bei mäßiger bis starker Bodenbeanspruchung auf Sandflächen möglichen Sandrasen bzw. deren
Kennarten sind auf der Fläche nicht vertreten. Auf den hochfrequent gemähten und nur gelegent-
lich nachbeweideten Koppeln am Südrand sind lediglich Kleinschmielenrasen verbreitet.

Als sichere Brutvögel wurden auf der Fläche lediglich Arten registriert, die im Siedlungsraum noch
verbreitetet sind. Der im Gebiet häufige Haussperling dürfte vor allem an den angrenzenden Funk-
tions- und Stallgebäuden außerhalb des Geltungsbereiches brüten, eventuell jedoch auch in den 
dichten Gebüschstrukturen am Westrand. Die Fläche erfüllt vor allem eine Funktion als innerört-
licher Nahrungsraum, wobei hier die Pferdehaltung vor allem für ein Nahrungsangebot an Insekten 
und Futterresten sorgt und dadurch insbesondere für insektivore Arten und Nahrungsopportunisten
Bedeutung erlangt. Eine essentielle Bedeutung der Fläche für den Bruterfolg relevanter Arten (und 
damit den Tatbestand n. § 44 Abs. 1 Nr. 3) oder eine populationsrelevante Wirkung ist nicht er-
kennbar.
Quartiere von Fledermäusen (Gebäude Baumhöhlen) können auf der Fläche ausgeschlossen wer-
den. Von einer Jagdraumnutzung durch die typischen Siedlungsarten darf aufgrund des Insekten-
reichtums (Pferdehaltung) ausgegangen werden.
Als einzige Reptilienart wurde die Zauneidechse mit einem Exemplar im Uferbereich des Ellbaches
nachgewiesen, sie ist damit durch das Vorhaben direkt betroffen und planungsrelevant. Für sie 
werden entsprechende Maßnahme festgesetzt.
Mit anderen artenschutzrechtlich planungsrelevanten Arten oder Artengruppen ist auf der Fläche 
nicht zu rechnen. Die artenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind daher nicht einschlägig.

Unter den weiteren Schutzgütern sind die Wirkungen auf Böden und Wasser relevant, wobei die 
Böden nur einen geringen Funktionserfüllungsgrad aufweisen und bereits durch die intensive Nut-
zung vorbelastet sind. In Bezug auf das Schutzgut Wasser ist das geplante Wasserschutzgebiet 
und die teilweise Lage innerhalb der HQ 100-Kulisse relevant. Dieser ca. 1.400 m² große Abschnitt 
entlang des Ellbaches wird daher von einer Bebauung freigehalten und als öffentliche Grünfläche 
festgesetzt. Dadurch werden mehrere schutzgutbezogene Ausgleichswirkungen erzielt. Zum einen 
wird die bislang privat genutzte Fläche öffentlich zugänglich und erfüllt daher eine Funktion als 
Naherholungsraum (inkl. Fußwegdurchgang). Die parkartig anzulegende Grünfläche ist auch ge-
eignet, die (nicht erhebliche!) Landschafts- bzw. ortsbildbezogene Wirkung auszugleichen. Weiter-
hin wird der Verlust von Retentionsraum verhindert und schließlich bietet sich die Möglichkeit, die 
aktuell eher suboptimalen Habitatbedingungen für die Zauneidechse zu verbessern, resp. den auf 
das Ellbachufer beschränkten Lebensraum zu erweitern.

Hierfür sieht der Bebauungsplan außerhalb der parkartig anzulegenden Grünfläche einen Bereich 
vor, der als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt wird.
Das Bilanzdefizit im Sinne der Eingriffsregelung wird auf insgesamt 3 gemeindeeignen Grundstü-
cken erbracht, die gleichzeitig auch die aus Umwelthaftungsgründen erforderlichen Neuentwick-
lung einer mageren Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510) im Außenbereich aufgreifen.
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Kriterium Beschreibung

Kompensation des verbleibenden ökologischen 
Defizits

Der Bebauungsplan erfordert einen bilanziellen Ausgleich in Höhe von 86.443 ÖWE und einen 
Funktionalausgleich für den Verlust einer mageren Flachlandmähwiese (FFH LRT 6510) im Erhal-
tungszustand B (rd. 0,3 ha). Hierfür sind auf Eigentumsflächen der Stadt Saarlouis verschiedene 
externe Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen. 
Die konkreten Maßnahmen können dem Umweltbericht entnommen werden.

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Wohnbaufläche (Planung) sowie Grünflächen entlang der Ellbachaue; 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB somit erfüllt

Auszug aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Kreisstadt Saarlouis (Quelle: Flächen-
nutzungsplan Kreisstadt Saarlouis)

Bebauungsplan •	 Aktuell ist das Plangebiet überwiegend nach den Vorgaben des § 34 BauGB (Zulässigkeit von 
Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zu beurteilen. Das Vorhaben ist 
danach nicht realisierungsfähig.  Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich.

•	 Lediglich die nördlichen Teilbereiche des Plangebiets entlang des Ellbachs liegen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans „Erholungsgebiet Ellbachtal“ (1978). Dieser setzt für Flächen 
innerhalb des Geltungsbereiches öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkan-
lage“ fest. Die Festsetzung wird übernommen. 

•	 Der Bebauungsplan „Wohnbebauung „In der Großgass““ ersetzt in seinem Geltungsbereich 
den rechtskräftigen Bebauungsplan „Erholungsgebiet Ellbachtal“.

Auszug aus dem Bebauungsplan „Erholungsgebiet Ellbachtal“ (1978); Quelle: Kreisstadt Saarlouis
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Kriterium Beschreibung

Städtebauliche Konzepte

Integriertes Städtebauliches Entwicklungs
konzept (ISEK)

•	 Lage im Geltungsbereich des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts „Soziale 
Stadt Saarlouis Roden“ aus dem Jahr 2019 (1. Fortschreibung)

•	 Bereich der „Großgass“ ist in diesem als eigene Teilmaßnahmen aufgeführt: Handlungsfeld 2 
- Städtebau, Stadtbild und Freiraum; e) Wohnbauliche Nachverdichtung Großgass: 

„Die Fläche „In der Großgass“ im Bereich des Ellbach stellt ein großes Innenentwicklungs-
potenzial für den Stadtteil Roden dar. Durch den Zuzug neuer Einwohner kann eine 
Durchmischung der im Stadtteil lebenden Bevölkerungsgruppen und damit eine soziale Stabi-
lisierung befördert werden. Die  Überlegungen zur wohnbaulichen Entwicklung dieses Berei-
ches bestehen schon länger, konnten allerdings nicht umgesetzt werden, da keine Einigkeit mit 
den Grundstückseigentümern erzielt werden konnte. Da sich bei der Eigentümerstruktur zwi-
schenzeitlich Veränderungen ergeben haben, soll eine Innenentwicklung hier nun wieder stär-
ker forciert werden. Hierbei ist auch die Realisierung einer Grünverbindung am Ellbach zu be-
rücksichtigen. Zu beachten ist die Lage im Überschwemmungsgebiet.“ (Quelle: ISEK „Soziale 
Stadt Saarlouis Roden“ (1. Fortschreibung, 2019))

•	 Die Quartierskonferenz Roden wurde in ihrer Sitzung vom 24.11.2021 an der Entwurfserstel-
lung des Bebauungsplanes beteiligt

Auszug aus dem ISEK, (Quelle: Firu mbH, Kaiserslautern)
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 3 
und 4 BauNVO

Reines Wohngebiet (WR 1 - 3)

Festsetzung

Gem. § 3 BauNVO - Reines Wohngebiet.

Zulässig sind: gem. § 3 Abs. 2 BauNVO

1.	 Wohngebäude.

Nicht zulässig sind: gem. § 3 Abs. 3 BauNVO 
i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 1 Abs. 6 Nr.  
1 BauNVO

1.	 Anlagen zur Kinderbetreuung, die den 
Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets 
dienen.

2.	 Läden und nicht störende Handwerks-
betriebe, die zur Deckung des täglichen 
Bedarfs für die Bewohner des Gebiets 
dienen, sowie kleine Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes.

3.	 sonstige Anlagen für soziale Zwecke so-
wie den Bedürfnissen der Bewohner des 
Gebiets dienende Anlagen für kirchli-
che, kulturelle, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke.

Begründung

Zentrales Ziel dieses Bebauungsplanes ist 
es, die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Errichtung von Wohngebäuden 
zu schaffen.

Als Art der baulichen Nutzung wird aus die-
sem Grund ein Reines Wohngebiet (WR 1 - 
3) festgesetzt. Damit wird dem bestehen-

den Bedarf nach Wohnraum in der Kreis-
stadt Saarlouis Rechnung getragen. 

Weitere Nutzungen sind an diesem Stand-
ort nicht vorgesehen, weshalb die in Reinen 
Wohngebieten allgemein zulässigen Anla-
gen zur Kinderbetreuung sowie alle aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen (z.B. 
(u.a. Läden und nicht störende Handwerks-
betriebe, kleine Betriebe des Beherbergungs
gewerbes, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke) 
ausgeschlossen werden.

Bauplanungsrechtlich ist durch die Auswei-
sung des Reinen Wohngebiets nicht von Be-
einträchtigungen auf die angrenzenden 
Wohngebiete auszugehen. Somit sind durch 
den Verordnungsgeber die Sicherung ge-
sunder Wohnverhältnisse gewahrt.

Die Standortfaktoren, die sich aus der städ-
tischen Lage des Standortes ergeben (in nä-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan
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herer Umgebung u. a. Nahversorgungsein-
richtungen, KITA, Grundschule) können mit 
der Festsetzung voll ausgeschöpft werden.

Zudem wird die Wohnnutzung auch aus 
Gründen der Gesamtstadtentwicklung ver-
folgt.

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Festsetzung

Gem. § 4 BauNVO - Allgemeines Wohnge-
biet.

Zulässig sind: gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

4.	 Wohngebäude,

5.	 Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe,

6.	 Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozia-
le und gesundheitliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind: gem. § 4 
Abs. 3 BauNVO und gem. § 4 Abs. 2 
BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO

1.	 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

2.	 sonstige nicht störende Gewerbebetrie-
be,

3.	 die der Versorgung des Gebietes die-
nenden Läden.

Nicht zulässig sind: gem. § 4 Abs. 2 und 3 
BauNVO i. V. m. § 1 Abs. 5 BauNVO und § 1 
Abs. 6 Nr.  1 BauNVO

1.	 Anlagen für sportliche Zwecke,

2.	 Anlagen für Verwaltungen,

3.	 Gartenbaubetriebe,

4.	 Tankstellen.

Begründung

Der östliche, unmittelbar an die Ritschstraße 
angrenzende Bereich des Plangebiets wird 
als Allgemeines Wohngebiet (WA) festge-
setzt.

Hierbei handelt es sich um den Übergangs-
bereich zwischen den angrenzenden Misch-
nutzungen der Ritschstraße und der geplan-
ten reinen Wohnnutzung im Bereich der 
„Großgass“. Das Allgemeine Wohngebiet 
übernimmt somit eine wichtige „Scharnier-
funktion“ zwischen diesen Nutzungen.

Ein Allgemeines Wohngebiet ist dabei ein 
Baugebiet, dessen Zweckbestimmung vor-
wiegend dem Wohnen dient. Im Unter-
schied zum Reinen Wohngebiet können je-
doch auch ergänzende öffentliche und pri-

vate Einrichtungen, die die Wohnruhe nicht 
wesentlich stören, zugelassen werden.

Neben Wohnnutzungen sind hier daher 
auch mit dem Wohnen verträgliche Nutzun-
gen denkbar (z. B. nicht störende Dienstleis-
ter, nicht störende Handwerks- und Gewer-
bebetriebe, freiberufliche Nutzung).

Die Umgebung dient ebenfalls überwie-
gend dem Wohnen und als Standort von 
Nutzungen, die die Wohnruhe nicht wesent-
lich stören. Dem Ziel der Intensivierung der 
Wohnnutzung wird Rechnung getragen. 

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Katalogs des Allgemeinen Wohngebiets an 
diesem Standort realisierungsfähig. 

Anlagen für sportliche Zwecke sowie für 
Verwaltungen werden ausgeschlossen. Der 
Bereich ist insbesondere erschließungstech-
nisch für diese Nutzungen nicht geeignet 
(Zufahrt, Unterbringung des ruhenden Ver-
kehrs).

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ebenfalls ausgeschlossen, da diese auf-
grund ihrer möglichen Immissionsbelastung 
nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnnutzung sowie auf die Wohnruhe und 
-qualität haben können. Auch dem üblicher-
weise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Insbesondere Tankstellen 
haben üblicherweise ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen und sind auf eine gute Erreich-
barkeit angewiesen. Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen sind darüber hinaus aus ge-
stalterischen Aspekten nicht in das Wohn-
gebiet integrierbar.

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-
te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  18  
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Maßgebender oberer Bezugspunkt der 

Höhe für die baulichen und sonstigen 
Anlagen ist die Traufhöhe (TH).

Als Traufhöhe wird das Abstandsmaß zwi-
schen Oberkante fertiger Straßenbelag 
und dem Schnittpunkt der Außenflächen 
des aufgehenden Mauerwerks mit der 
Dachhaut bestimmt.

Bei Gebäuden mit Flachdächern ist der maß-
gebende obere Bezugspunkt für die maxi-
male Höhe grundsätzlich die Oberkante der 
baulichen und sonstigen Anlagen (Attika, 
Gebäudeoberkante etc.). Die Attika des 
obersten Vollgeschosses entspricht dabei 
der Traufhöhe.

Die festgesetzte max. Traufhöhe beträgt 
im Plangebiet 7,50 m ab Oberkante (OK) 
Straßenbelag, gemessen an der straßensei-
tigen Gebäudemitte. Grenzen zwei Straßen 
an das Gebäude an, ist die niedrigere der 
beiden Straßenhöhen als Bezugspunkt zu 
wählen.

Innerhalb der Bereiche des Plangebietes, in 
denen im Sinne des 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG 
Extremereignisse denkbar sind (HQextrem; vgl. 
hierzu Ausführungen in der Begründung), 
ist zusätzlich die Mindest-Erdgeschosshöhe 
(EGH) definiert. Demnach muss innerhalb 
des HQextrem-Bereiches die Erdgeschosshöhe 
mindestens 183,00 m ü. NN betragen. 
Eine hochwasserangepasste Bauweise 
wird zudem empfohlen (vgl. nachrichtliche 
Übernahme bzgl. „Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten“).

Begründung

Neben der Festsetzung der Zahl der Vollge-
schosse wird die Höhenentwicklung im 
Plangebiet durch die Festsetzung der maxi-
malen Traufhöhe exakt geregelt.

Wie bei der Begrenzung der Zahl der Vollge-
schosse wird auch mit der Festsetzung der 
Höhe baulicher Anlagen die Höhenent
wicklung auf eine Maximale begrenzt und 
so ein relativ einheitliches Erscheinungsbild 
im Plangebiet sichergestellt sowie einer Be-
einträchtigung des Erscheinungsbilds des 
Umfelds entgegengewirkt. Die Höhe bauli-
cher Anlagen orientiert sich dabei weitge-
hend an der Wohnbebauung der an das 
Plangebiet angrenzenden Bebauung der 
Straße „Am Kirchenbach“.

Demnach beträgt die festgesetzte Traufhö-
he im Plangebiet maximal 7,50 m.

Durch die Höhenfestsetzungen wird die Ein-
heitlichkeit von Bestand und geplanter Nut-
zung gewährleistet. Einer gegenüber dem 
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Bestand unverhältnismäßigen überdimen-
sionierten Höhenentwicklung wird vorge-
beugt.

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Die Bezugshöhen sind der Festset-
zung zu entnehmen.

Das Plangebiet liegt zudem teilweise inner-
halb eines HQextrem-Gebietes (vgl. Ausführun-
gen im Kapitel „Grundlagen und Rahmen
bedingungen“). Im Hinblick auf den Schutz 
vor pot. Hochwasser wurde für diese Berei-
che daher zusätzlich die Mindest-Erdge-
schosshöhe (EGH) definiert. Die Erdge-
schosshöhe muss demnach mindestens 
183,00 m ü. NN betragen. Eine hochwas-
serangepasste Bauweise wird darüber hin-
aus empfohlen (vgl. nachrichtliche Über-
nahme bzgl. „Risikogebiete außerhalb von 
Überschwemmungsgebieten“).

Grundflächenzahl (GRZ)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  19  
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 
BauNVO und § 17 Abs. 2 BauNVO innerhalb 
des Plangebietes auf 0,4 festgesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die 
Grundflächen von

1.	 Garagen und Stellplätzen mit ihren Zu-
fahrten,

2.	 Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO,

3.	 baulichen Anlagen unterhalb der Ge-
ländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird,

mitzurechnen.

Die GRZ kann ausnahmsweise durch tech-
nische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien um 0,1 überschritten werden.

Darüber hinaus darf im Bereich des WR 3 
gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO die fest-
gesetzte GRZ durch Garagen und Stellplät-
ze mit ihren Zufahrten, durch Nebenanla-
gen im Sinne des § 14 BauNVO und durch 
bauliche Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück le-

diglich unterbaut wird (§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 
3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 0,6 über-
schritten werden.

Begründung

Die Grundflächenzahl gemäß §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO dem Orientie-
rungswert für die bauliche Nutzung in Rei-
nen und Allgemeinen Wohngebieten. Eine 
optimale Auslastung der Grundstücke bei 
geringer Verdichtung wird dadurch geschaf-
fen. Die entstehende Grundstücksbebauung 
lässt auf den Grundstücken somit ausrei-
chend Freiflächen für eine Durchgrünung. 
Weiterhin wird ein sparsamer Umgang mit 
Grund und Boden sichergestellt.

Im Hinblick auf den Klimaschutz darf die 
GRZ innerhalb des Plangebietes zudem aus-
nahmsweise durch technische Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien um 0,1 
überschritten werden.

Im Bereich des WR 3 darf die 
Grundflächenzahl zudem gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Neben
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-
oberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,6 überschritten werden. Mit der differen-
zierten Regelung der GRZ wird sicherge-
stellt, dass lediglich untergeordnete 
Nebenanlagen wie Stellplätze bzw. Tiefga-
ragen zu einem höheren Maß der baulichen 
Nutzung führen werden. Unvertretbaren 
Versiegelungen durch Hauptgebäude wird 
damit in diesem Bereich begegnet, die an-
teilsmäßige Flächenbegrenzung wird ge-
wahrt. Die Überschreitungsoption wird hier 
deshalb aufgenommen, da das WR 3 der 
Bereich ist, in dem im städtebaulichen Kon-
zept zwei Mehrfamilienhäuser vorgesehen 
sind.

Zahl der Vollgeschosse

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §  20  
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Innerhalb des Plangebietes wird gem. § 16 
Abs. 2 BauNVO und § 20 BauNVO eine 
zwingende Vollgeschosszahl festgesetzt. 
Demnach sind zwingend 2 Vollgeschosse zu 
errichten.

Begründung

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption des geplan-
ten Wohngebiets.

Innerhalb des Plangebietes sind demnach 
zwingend 2 Vollgeschosse zu realisieren.

Die Festsetzung zielt dabei auf eine kom-
paktere und dadurch energiesparendere 
Bebauung der Grundstücke ab. Im Vergleich 
zu Bungalows mit gleicher Wohnfläche wei-
sen zweigeschossige Gebäude ein besseres 
AV-Verhältnis (Verhältnis der wärmeabge-
benden Hüllfläche (A) zum beheizten Volu-
men (V)) auf. 

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung stadttypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
angrenzenden Bestand.

Zusammen mit der Festsetzung der Höhe 
baulicher Anlagen kann vermieden werden, 
dass es durch eine Ausnutzung der 
Geschossigkeit (Staffelgeschoss, Keller) zu 
einer unerwünschten Höhenentwicklung 
kommt. Einer Beeinträchtigung des Stadt-
bilds wird damit entgegengewirkt. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.
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Es wird eine offene Bauweise festgesetzt. In 
der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 2 
BauNVO sind Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand zu errichten. Bei Doppel- und 
Reihenhäusern ist eine Grenzbebauung zu-
lässig.

Im Bereich des WR 1, WR 3 sowie des 
WA sind ausschließlich Einzel- und 
Doppelhäuser zulässig und im Bereich des 
WR 2 sind ausschließlich  Doppelhäuser 
und Hausgruppen (Reihenhäuser) zulässig. 

Begründung

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Die Festsetzung der offenen Bauweise er-
möglicht eine aufgelockerte Bebauung, die 
im Wesentlichen der Baustruktur der an-
grenzenden, überwiegend durch Wohn
nutzung geprägten Bereiche entspricht. Da-
mit wird eine Anpassung des Plangebiets an 
das typische Stadtgefüge sowie eine größt-
mögliche Flexibilität bei der Bebauung ge-
währleistet.

Im Bereich des WR 1, WR 3 sowie im Be-
reich des WA sind ausschließlich Einzel- und 
Doppelhäuser zulässig. Im Bereich des WR 2 
sind neben Doppelhäusern zusätzlich auch 
Reihenhäuser zulässig. 

Im Bereich des WR 3 ist dabei die Errichtung 
von Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Im 
Rahmen der Umlegung wird daher ange-
strebt, die städtischen Grundstücke in die-
sem Bereich zu konzentrieren und so den 
Bau zweier Mehrfamilienhäuser über die 
GBS zu realisieren. 

Die Festsetzung zielt dabei auf eine kom-
paktere und dadurch energiesparendere 
Bebauung der Grundstücke ab. Bei gleicher 
Form haben größere Gebäude (z. B. Reihen-
häuser) automatisch ein niedrigeres A/V-
Verhältnis (Verhältnis der wärmeabgeben-
den Hüllfläche (A) zum beheizten Volumen 
(V)) als kleine Gebäude, weshalb Reihen-
häuser in diesem Sinn energiesparender als 
freistehende Einzelhäuser sind. Allgemein 
gilt, dass Neubaugebiete in puncto Energie-
verbrauch besser abschneiden, je kompak-
ter bzw. dichter die Siedlungsstrukturen 
sind.

Zudem reduzieren Mehrfamilien-, Reihen- 
und Doppelhäuser den Flächenverbrauch.

Für den Bau von Doppel- und Reihenhäu-
sern ist eine Grenzbebauung zulässig. Die 
Realisierung dieser Gebäude wäre ansons-
ten nicht möglich.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Festsetzung

Siehe Plan.

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festset-
zung von Baugrenzen bestimmt. Gemäß § 
23 Abs. 3 BauNVO dürfen Gebäude und Ge-
bäudeteile die Baugrenze nicht überschrei-
ten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten 
Standortes zu errichten. Ein Vortreten von 
Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß 
(0,5 m) kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebietes selbst dienen und die seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Die zur Versorgung 
und Entsorgung des Baugebietes dienen-
den Anlagen sind gemäß § 14 Abs. 2 
BauNVO ausnahmsweise zulässig. Zu unter-
geordneten Nebenanlagen und Einrichtun-
gen gehören auch Anlagen zur Erzeugung 
von Strom oder Wärme aus erneuerbaren 
Energien.

Oberirdische Nebenanlagen nach § 14 
BauNVO sind zwischen Straßenbegren-
zungslinie und straßenzugewandter Bau-
grenze unzulässig. Davon ausgenommen 
sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 

Im Bereich der rückwärtigen Bauflächen, 
außerhalb der Baufenster und einem Ab-
stand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze, 
sind unterirdische Nebenanlagen (z.B 
Swimmingpools) bis zu 100 m³ und oberir-
dische Nebenanlagen bis zu einer Grundflä-
che von 20 m² zulässig. Nur Gartenhäuser, 
die ausschließlich der Lagerung (z.B. von 
Gartengeräten) dienen und eine Grundflä-
che von 10 m² nicht überschreiten, sind 
auch in den Abstandsflächen zulässig.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-

flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Begründung

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-
den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht bzw. allenfalls in geringfügigem 
Maß (0,5 m) überschritten werden darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption 
des geplanten Wohngebietes. Die Abmes-
sungen der durch die Baugrenzen beschrie-
benen Baufenster wurden dabei so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird.

Im Hinblick auf das Thema Hochwasserschutz 
wurde bei der Festsetzung der Baugrenzen 
zudem darauf geachtet, dass weder die be-
baubaren noch die nicht bebaubaren 
Grundstücksflächen innerhalb des fakti-
schen Überschwemmungsgebietes (HQ100-
Bereich, vgl. nachrichtliche Übernahme) lie-
gen.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der über
baubaren Grundstücksflächen zulässig, so-
fern sie dem Nutzungszweck der in dem 
Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebiets selbst dienen und seiner Eigen-
art nicht widersprechen. Damit ist eine 
zweckmäßige Bebauung der Grundstücke 
mit den erforderlichen Nebenanlagen und 
Einrichtungen sichergestellt, ohne geson-
dert Baufenster ausweisen zu müssen. Zu-
gleich wird die Größe dieser Nebenanlagen 
begrenzt. Der Errichtung überdimensionier-
ter Nebenanlagen wird damit begegnet.

Zu untergeordneten Nebenanlagen und 
Einrichtungen gehören auch Anlagen zur 
Erzeugung von Strom oder Wärme aus er-
neuerbaren Energien.

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, so-
weit sie nach Landesrecht in den Abstands-
flächen zulässig sind oder zugelassen wer-
den können.

Zwischen der Straßenbegrenzungslinie und 
der straßenzugewandten Baugrenze sind 
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aus Gründen des Erscheinungsbildes oberir-
dische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO 
jedoch unzulässig. Davon ausgenommen 
sind lediglich Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge. 

Flächen für Garagen, Carports 
und Stellplätze

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Garagen, Carports und Stellplätze sind in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücks
flächen sowie in den seitlichen Abstandsflä-
chen zulässig.

Offene Stellplätze sind darüber hinaus im 
Bereich zwischen der Straßenbe
grenzungslinie und vorderen Baugrenze 
zulässig.

Zusätzlich wird festgesetzt, dass bei den 
Zu- und Abfahrten der Garagen und 
Carports in Garagen- bzw. Carportbreite 
ein mindestens 5,00 m tiefer Stauraum vom 
Garagentor bzw. der Vorderkante des 
Carports bis zur Mischverkehrsfläche einzu-
halten ist.

Begründung

Die Festsetzung der Flächen für Garagen 
und Stellplätze dient der Ordnung des ru-
henden Verkehrs durch ein ausreichendes 
oberirdisches Stellplatzangebot innerhalb 
des Plangebietes. Die für die geplante Nut-
zung erforderlichen Garagen und Stellplätze 
werden ausschließlich im Plangebiet bereit-
gestellt. Zudem werden Beeinträchtigungen 
der bereits bestehenden Bebauung in der 
Nachbarschaft des Plangebietes vermieden 
(Parksuchverkehr etc.). 

Die Zulässigkeit von Stellplätzen auch 
außerhalb der Baugrenzen, im Bereich zwi-
schen der Straßenbegrenzungslinie und vor-
deren Baugrenze, dient der Flexibilität bei 
der Bebaubarkeit der Grundstücke und ge-
währleistet, dass Stellplätze auch im stra-
ßenzugewandten Grenzabstand errichtet 
werden können.

Gleichzeitig wird die Errichtung von Stell-
plätzen im rückwärtigen Grundstücksbe-
reich jedoch ausgeschlossen. Damit wird 
verhindert, dass die rückwärtigen Garten-
zonen in unangemessener Weise überbaut 
werden. Eventuellen Nutzungskonflikten 

mit privaten Nachbargärten wird somit vor-
gebeugt.

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatz-
nachweis ausschließlich auf den Grundstü-
cken erfolgt. Darüber hinaus trägt die Fest-
setzung dazu bei, dass ruhender Verkehr auf 
den neu zu errichtenden Verkehrsflächen 
weitgehend vermieden wird.

Aus Gründen des Erscheinungsbildes muss 
der Abstand von Garagen zur Mischver-
kehrsfläche mind. 5,00 m betragen. Die 
Unterbringung eines Stellplatzes vor der 
Garage ist möglich.

Höchstzulässige Zahl der 
Wohneinheiten je Wohngebäu-
de

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Festsetzung

Im Bereich der Reinen Wohngebiete (WR 1 - 
2) sowie im Bereich des Allgemeinen Wohn-
gebietes (WA) sind je Wohngebäude maxi-
mal 3 Wohneinheiten zulässig.
  
Im Bereich des Reinen Wohngebietes 
(WR 3) sind je Wohngebäude maximal 8 
Wohneinheiten zulässig.

Begründung

Eine Beschränkung der zulässigen Zahl der 
Wohneinheiten im Plangebiet (WR 1 - 2 
und WA) auf max. 3 Wohneinheiten je 
Wohngebäude verhindert die Entstehung 
von Gebäuden mit einer Vielzahl von Woh-
nungen und damit ein erhöhtes Verkehrs-
aufkommen, sorgt aber dennoch für die ge-
wünschte Verdichtung.

Insgesamt soll mit der Festsetzung dem an-
gestrebten Charakter einer aufgelockerten 
Bebauung auch im Hinblick auf die Wohn-
dichte entsprochen werden.

Lediglich im östlichen Bereich des 
Plangebietes (WR 3) ist die Realisierung von 
zwei Mehrfamilienhäusern vorstellbar, wes-
halb hier maximal 8 Wohneinheiten je 
Wohngebäude zugelassen werden.

Schutzflächen, die von der 
Bebauung freizuhalten sind/ 
Flächen, die nur eingeschränkt 
nutzbar sind; hier: Schutzfläche 
Bachlauf

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

(Siehe ergänzend hierzu die nachrichtliche 
Übernahme des Gewässerrandstreifens 
gem. § 9 Abs. 6 BauGB).

Begründung

Zum Schutz des örtlichen Bachlaufs (Ell-
bach) wird innerhalb des Plangebietes eine 
entsprechend gekennzeichnete Fläche fest-
gesetzt, die von jeglicher Bebauung freizu-
halten ist.

Die wasserrechtlichen Ge- und Verbote so-
wie die Bewirtschaftungsziele sind zu be-
achten.

Zu genehmigungspflichtigen Anlagen gehö-
ren auch Veränderungen der Bodenoberflä-
che.

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Misch-
verkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Die internen Erschließungs-/Stichstraßen 
werden als Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung (hier: Mischverkehrsflä-
chen) festgesetzt.

Der Ausbau dieser internen Erschließungs-/ 
Stichstraßen erfolgt als niveaugleiche 
Mischflächen. Die Ausbaubreite ist der 
Planzeichnung zu entnehmen.

Begründung

Die interne Erschließung des Gebietes ist 
über neu zu schaffende Stichstraßen vorge-
sehen, diese werden als Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung (hier: Misch-
verkehrsflächen) festgesetzt.

Die neue Haupterschließungsstraße wird 
dabei im Kurvenbereich der Ritschstraße an-
geschlossen.
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Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Öf-
fentliche Parkplatzfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Im Bereich des öffentlichen Parkplatzes ist 
ein Angebot für Carsharing sowie eine 
Ladestation für Elektro-Autos zulässig.

Begründung

Im östlichen Bereich des Plangebietes, an-
grenzend an den Mülltonnensammelplatz, 
ist die Anlage eines öffentlichen Parkplatzes 
mit Carsharing-Angebot und  einer E-Lade-
station für Autos vorgesehen. Damit wird 
zugleich ein Beitrag zum Klimaschutz ge-
leistet.

Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung; hier: 
Öffentlicher Fuß- und Radweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Begründung

Bezüglich der fußläufigen Erschließung ist 
entlang des Ellbachs ein öffentlicher Fuß- 
und Radweg vorgesehen. Dieser wird als 
Verkehrsfläche besonderer    Zweckbe
stimmung (hier: Öffentlicher Fuß- und 
Radweg) festgesetzt.

Der Fuß- und Radweg stellt eine direkte 
Verbindung zwischen der Mühlenstraße 
und der Margaretenstraße her und dient 
gleichzeitig als Zuwegung zum geplanten 
Spielplatz.

Verkehrsflächen besonde-
rer Zweckbestimmung; hier: 
Öffentlicher Fußweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Begründung

Innerhalb des Plangebietes sind zwei öf-
fentliche Fußwege vorgesehen, die das 
Wohngebiet mit dem Bereich der Ellba-
chaue verbinden.

Diese Wege werden als Verkehrsflächen be-
sonderer    Zweckbestimmung (hier: Öffent-
liche Fußwege) festgesetzt.

Flächen für Entsorgungsanla-
gen; hier: Müllsammelplatz

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Festsetzung 

Siehe Plan.

Im Westen und im Osten des Plangebietes 
werden Flächen für Entsorgungsanlagen 
festgesetzt. Müllsammelplätze sind in die-
sen Bereichen zulässig.

Begründung

Im Westen und im Osten des Plangebietes 
werden jeweils Flächen für Entsorgungsan-
lagen festgesetzt. Diese dienen als Müll-
sammelstellen des Gebietes.

Flächen für die Abwasserbesei-
tigung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Festsetzung 

Siehe Plan.

Begründung

Im Plangebiet werden zur ordnungsgemä-
ßen Entwässerung des Plangebietes vor-
sorglich zwei Flächen für die Abwasserbe-
seitigung festgesetzt. Diese können bspw. 
für die Rückhaltung von Niederschlagswasser 
herangezogen werden.

Öffentliche Grünflächen; hier: 
Parkanlage mit Spielplatz

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Im nördlichen Plangebiet wird entlang des 
Ellbachs eine öffentliche Grünfläche mit der 

Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. 
Die Errichtung eines Spielplatzes in diesem 
Bereich ist zulässig.
Ebenso ist die Geländemodellierung zur Ak-
tivierung von Retentionsraum zulässig.
(s. auch Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 
BauGB)

Begründung

Die Parkanlage dient zum einen als ökologi-
sche Ausgleichsfläche der überbauten und 
versiegelten Fläche, erfüllt andererseits 
auch eine Erholungs- und Freizeitfunktion 
für die Bewohner. Durch die Zulässigkeit 
eines Spielplatzes wird die Attraktivität so-
wie die Aufenthaltsqualität  des Parks ins-
besondere für Familien zusätzlich gestei-
gert. Gleichzeitig kann hier Retentionsraum 
aktiviert werden.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Festsetzung

Gehölzschutz: Bei der baulichen Umsetzung 
ist mit geeigneten Maßnahmen (Bauzaun, 
Rückschnitt, ggfs. Stammschutz) während 
der Bauarbeiten sicherzustellen, dass 
Bäume nicht geschädigt werden. Falls erfor-
derlich, sind Ausschachtungsarbeiten in 
Handarbeit durchzuführen, um den 
Wurzelbereich der Bäume zu sichern. Falls 
es zu Schädigungen von Gehölzen (Äste, 
Borke und Wurzeln) kommen sollte, ist eine 
entsprechende Wundversorgung und 
Behandlung durchzuführen. Im Übrigen 
sind bei der Ausführung die RAS-LP 4 und 
DIN 18 920 zu beachten. 

Bodenarbeiten: Die Bodenarbeiten sind 
nach den einschlägigen Vorschriften der 
DIN 18 915 („Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) durch-
zuführen. Innerhalb des Baufeldes sind 
ggfs. vorhandene Oberböden abzutragen, 
zwischenzulagern und an den begrünten 
Bereichen, nach Möglichkeit am gleichen 
Standort wieder einzubauen. Zuvor sind 
verdichtete Unterböden wieder aufzulo-
ckern.

Nisthilfen: Im Bereich des WR 1 und WR 3 
sowie des WA sind je Gebäude mind. zwei 
Nisthilfen und im Bereich des WR 2 ist je 
Gebäude mind. eine Nisthilfe für 
Gebäudebrüter (Vögel / Fledermäuse) zu 
installieren, dauerhaft zu erhalten und bei 
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Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Sofern im Bereich des WR 3 ein 
Mehrfamilienhaus errichtet wird, sind auf 
der Ebene des oberen Stockwerkes nach 
Möglichkeit unter Dach- bzw. 
Fassadenüberständen insgesamt 3 x 5 
Koloniekästen für den Haussperling zu 
errichten.

Schutzbereich Ellbachaue: Innerhalb der im 
nördlichen Geltungsbereich festgesetzten 
Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sind 
zum Schutz des Auenbereiches des Ellbachs 
alle Formen von baulichen Anlagen unzu-
lässig. Der Auenbereich ist naturnah zu 
bewirtschaften.

Maßnahmen zum Schutz der Zauneidechse 
und habitatfördernde Maßnahmen: Im 
Vorfeld der Baufeldfreimachung und/oder 
von Bauarbeiten auf der Planungsfläche ist 
das Baufeld durch einen Reptilienschutzzaun 
für die Dauer der Bauarbeiten gegenüber 
dem Uferbereich des Ellbaches zu sichern, 
um ein Einwandern von Tieren zu vermei-
den (Gesamtlänge ca. 200 lfd. m). Zu 
bevorzugen sind überhängende Zaun
modelle, die ein Überklettern sicher aus-
schließen können. Falls die Bauarbeiten im 
Frühjahr beginnen, ist der Schutzzaun nach 
Möglichkeit bereits vor Beginn der 
Aktivitätszeit, d.h. je nach Witterung bereits 
Mitte bis Ende März aufzustellen. Eine 
Aufstellung innerhalb der Aktivitätsphase 
erfordert ein Absuchen des gesamten 
Baufeldes nach Tieren, die dann in den 
benachbarten Gewässeruferbereich ver-
bracht werden müssen.
Unabhängig vom Zeitpunkt der 
Zaunaufstellung ist das gesamte Baufeld 
während der maschinenintensiven 
Bauarbeiten systematisch und regelmäßig 
nach evtl. in das Baufeld eingedrungenen 
Individuen abzusuchen und gleichzeitig die 
Funktionalität des Schutzzaunes zu über-
prüfen. 
In dem ca. 1.200 m2 großen gem. § 9 Abs. 
1 Nr. 20  BauGB festgesetzten Areal 
(Schutzbereich Ellbachaue) werden habitat-
fördernde Maßnahmen für die Zauneidechse 
festgesetzt. Diese beinhalten u.a. die 
Anlage von Sand-Stubben- Wällen, die als 
lineare Struktur am oberen Uferrand des 
Ellbaches angelegt werden (die Stubben 
und weiteres Stamm-Stückholz kann hier-
bei im Plangebiet gewonnen werden). 
Entlang des Walles ist die Entwicklung 
krautiger Saumstrukturen zu tolerieren. Als 
weitere Strukturelemente können grobkör-
nige Sandsteine eingebracht werden, ent-
weder ebenfalls als lineares Strukturelement 
oder in Form einer oder mehrerer 

„Eidechsenburgen“. Die Ausführungs
planung und die bauliche Realisierung 
erfolgt unter Anleitung eines Herpetologen 
in enger Abstimmung mit dem LUA. 

Gestaltung der öffentlichen Grünflächen: 
Für die parkartige öffentliche Grünfläche 
sind folgende Vorgaben zu beachten:

•	 Verzicht auf Zierarten und -sorten, statt-
dessen Anpflanzung heimischer klima-
angepasster Gehölze (Solitäre mit ho-
her Pflanzqualität aus weitem Stand in 
einer noch festzulegenden Anordnung, 
vorgeschlagene Arten: Berg-, Spitz-
ahorn, Rosskastanie, Esskastanie, Vo-
gelkirsche, Traubeneiche, Sommer-Lin-
de; vorgeschlagene Straucharten: Hasel, 
Hainbuche, Blutroter Hartriegel)

•	 Verwendung extensiver Gebrauchsra-
sen statt artenarmer Zierrasen

•	 Begrenzung der Schnitte auf höchstens 
6/Jahr

•	 Mahdmanagement mit abgegrenzten 
2-3-schürigen Blumenwiesensegmen-
ten

•	 Zulassen von ungemähten Säumen an 
Nutzungsgrenzen

•	 Herstellung des Fuß- und Radweges mit 
wassergebundenen Belägen

Gehölzrodung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten bzw. der Zeit der Sommerquartier
nahme: Die Baufeldräumung/Rodung von 
Gehölzen darf gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG nur außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten im Zeitraum vom 1. Oktober bis 
28. Februar erfolgen. 

Reduzierung der Versiegelung: Der Anteil 
befestigter Flächen ist auf ein Mindestmaß 
zu beschränken:  Kfz-Stellplätze sind ein-
schließlich ihrer Zu- und Abfahrten aus-
schließlich in wasserdurchlässigen Belägen 
(z. B. Splittfugenpflaster oder offenporiges 
Wabenfugenpflaster) und versickerungsfä-
higem Unterbau auszuführen. Ausnahmen 
können aus Gründen der Barrierefreiheit 
zugelassen werden.

Insektenfreundliche Beleuchtung: 
Beleuchtungen an Straßen und Wegen, 
Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen 
und Grundstücke sowie beleuchtete oder 
lichtemittierende Werbeanlagen sind i.S.d. 
§ 41a BNatschG technisch und konstruktiv 
so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu ver-
sehen und so zu betreiben, dass Tiere und 
Pflanzen wild lebender Arten vor nachteili-
gen Auswirkungen durch Lichtimmissionen 
geschützt sind.

Verbot von Schotter(vor)gärten: Ins
besondere der Bereich zwischen der 
Straßenbegrenzungslinie und der vorderen 
Baugrenze, außerhalb von Einfahrten bzw. 
offenen Stellplätzen, ist als (Vor)Garten 
gärtnerisch anzulegen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Eine überwiegende 
Überdeckung mit Kies oder Schotter bzw. 
eine Gestaltung als Steingarten mit einzel-
nen (Solitär-)Pflanzen ist somit nicht zuläs-
sig. Die Freiflächengestaltungssatzung der 
Kreisstadt Saarlouis ist zu beachten.

Gebäudeabriss: Um das Eintreten von 
Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG 
für Gebäudebrüter sicher auszuschließen, 
sind Gebäude innerhalb des Plangebietes 
vor Beginn der Abrissarbeiten von qualifi-
ziertem Personal auf Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten relevanter Tierarten (insb. 
Vögel u. Fledermäuse) abzusuchen.

Ökologische Baubegleitung: Die Ausführung 
der festgelegten Schutzmaßnahmen ist 
durch eine fachlich auf die Belange der 
potenziell oder tatsächlich betroffenen 
Arten ausgerichtete Person sicher zu stellen 
(ökologische Baubegleitung).

Begründung

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände nach  § 44 
Abs. 1 BNatSchG.

Zum Schutz potenziell vorkommender pla-
nungsrelevanter Arten (u. a. Gebäudebrüter, 
Fledermäuse, Zauneidechsen) innerhalb des 
Plangebietes werden zudem vorsorglich 
entsprechende, artenschutzrechtlich be-
gründete Maßnahmen festgesetzt.

Die Festsetzung versickerungsfähiger Belä-
ge dient der Reduzierung des Versiege-
lungsgrads und der Minimierung des Ober-
flächenabflusses.

Versiegelungen auf den Grundstücken sind 
auf das unbedingt notwendige Maß zu be-
schränken, übrige Flächen sind vegetativ 
und wasserdurchlässig zu gestalten, um 
weiterhin das Versickern von Niederschlä-
gen zu gewährleisten, hitzespeichernde Ver-
siegelungen zu reduzieren und den Natur-
haushalt zu stärken. Wasserdurchlässige 
Oberflächen dienen dem Abflachen von Ab-
wasserabflussspitzen bei Starkregenereig-
nissen, der Entlastung der Abwasserinfra-
struktur und dem Anstreben eines natürli-
chen Wasserhaushaltes. Die Speicherung 
der Sonneneinstrahlung durch großflächig 
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versiegelte Flächen (z.B. sogenannte „Stein-
gärten“) während heißer Sommermonate 
beeinträchtigt das Lokalklima und soll 
durch entsprechende Begrünung vermieden 
werden. Begrünte Freiflächen wirken sich 
zudem positiv auf die Artenvielfalt und den 
Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen 
aus. Eine Vollversiegelung ist daher unzu-
lässig.

Maßnahmen für erneuerbare 
Energien

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23B BauGB

Festsetzung

Innerhalb des Plangebietes sind auf jeweils 
mindestens 40 % der Dachflächen von 
Gebäuden Photovoltaikanlagen zu errich-
ten. Dies gilt auch für die Dachflächen 
sonstiger baulicher Anlagen wie Carports, 
Garagen und Nebengebäude mit einer 
Fläche von jeweils mehr als 30 m2.
Die mindestens zu errichtende Fläche von 
Photovoltaikanlagen kann auch auf nur 
einer oder mehreren baulichen Anlagen 
errichtet werden, wenn sichergestellt 
ist, dass insgesamt eine Fläche errichtet 
wird, die 40 % der Dachflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.
Um auf den Flachdächern eine Dach
begrünung zu ermöglichen, sind die 
Anlagen zur Nutzung der Solarenergie ent-
sprechend aufzuständern.

Begründung

Durch die Vorgabe der verbindlichen Rea-
lisierung von Photovoltaikanlagen auf den 
Dachflächen der Gebäude wird die Energie-
gewinnung aus solarer Strahlungsenergie 
zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung 
des Gebietes sichergestellt und dadurch zu-
gleich ein Beitrag zum Klimaschutz gewähr-
leistet.

Bei derzeit üblichen PV-Dachanlagen ist im 
Saarland mit einem Ertrag von ca. 1.089 Ki-
lowattstunden Strom (kWh) pro kWpeak in-
stallierter Leistung zu rechnen. (Quelle:  co-
2online gemeinnützige Beratungsgesellschaft 
mbH; www.co2online.de; Stand Abruf: 
07.07.2025)

Für 1 kWpeak wird heutzutage eine Dach-
fläche von ca. 4,5 qm benötigt. (Quelle: Inter-
netauftritt der ZOLAR GmbH; www.zolar.de; AB-
gerufen am: 07.07.2025)

Aufgrund der weiter gesunkenen System-
preise für PV‑Technik, der sehr niedrigen 

Wartungskosten und der inzwischen abge-
schafften EEG‑Umlage (seit Juli 2022) lässt 
sich Solarstrom aus einer typischen privaten 
Aufdach‑Photovoltaikanlage heute bereits 
für rund 6 bis 14 ct/kWh selbst erzeugen – 
(Kalkulation ohne Batteriespeicher und auf 
eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von 
20 Jahren) (Quelle: Fraunhofer ISE (Hrsg.): Ak-
tuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland. 
Fassung vom 16. Juni 2025, Freiburg i. Br.)

Die verbindliche Festsetzung der Errichtung 
von Photovoltaikanlagen auf den Dachflä-
chen der neu zu errichtenden Gebäude in-
nerhalb des Plangebietes ist somit wirt-
schaftlich zumutbar.

Durch die Installation und Nutzung von 
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung 
wird die langfristige Bezahlbarkeit der Ener-
gieversorgung in Gebäuden durch eine Sta-
bilität der Energiepreise gesichert. Die In-
vestitionskosten der Anlagen sind dabei 
kalkulierbar und die solare Strahlungsener-
gie ist im Gegensatz zu fossilen Brennstof-
fen kostenlos. 

Insbesondere auch im Hinblick auf stetig 
steigende Stromkosten lohnt sich die Inves-
tition in eine Photovoltaikanlage weiterhin.

Der Eingriff in die Baufreiheit und die Eigen-
tumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) ist daher 
zumutbar und trägt überdies zu einer so-
zialgerechten Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 S. 1 
BauGB) bei.

Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflan-
zungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 A i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 
20 BauGB

Festsetzung

Alle nicht überbaubaren Grundstücksflächen, 
die nicht für Zufahrten, Stellplätze und 
Nebenanlagen benötigt werden, sind gärt-
nerisch anzulegen und zu begrünen.
Der Bereich zwischen der Straßen
begrenzungslinie und der vorderen 
Baugrenze, außerhalb von Einfahrten bzw. 
offenen Stellplätzen, ist als Vorgarten gärt-
nerisch anzulegen, zu pflegen und dauer-
haft zu erhalten. 
Die Freiflächengestaltungssatzung der 
Kreisstadt Saarlouis ist zu beachten.

Für Anpflanzungen sollen geeignete 
standortgerechte Gehölze der angefügten 
Pflanzliste verwendet werden, da diese eine 
wesentlich höhere ökologische Wertigkeit 

besitzen und einen wichtigen Beitrag zum 
Arten- und Biotopschutz leisten.

Zur Eingrünung ist zudem mindestens 1 
standortgerechter Laubbaumhochstamm / 
Stammbusch je Grundstück bei Doppel- 
und Reihenhäuser bzw. mindestens 2 
standortgerechte Laubbaumhochstämme / 
Stammbüsche je Grundstück bei freiste-
henden Einfamilienhäusern zu pflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
nachzupflanzen.

Pflanzliste:

Für die Hochstämme können folgende 
Arten verwendet werden:

•	 Bergahorn (Acer pseudoplatanus),

•	 Feldahorn (Acer campestre),

•	 Spitzahorn (Acer platanoides),

•	 Großlaubige Mehlbeere (Sorbus aria),

•	 Vogelkirsche (Prunus avium),

•	 Silberlinde (Tilia tomentosa),

•	 Winterlinde / Amerikanische Stadtlinde 
(Tilia cordata),

•	 hochstämmige Obstbäume.

Geeignete Sorten von hochstämmi-
gen Obstbäumen sind ausführlich in 
der Broschüre „Obstsorten für den 
Streuobstbau in Rheinland-Pfalz“ (2018) 
(https://www.streuobst-verbindet.de/
wp-content/uploads/2021/10/Streuobst_
Sortenliste_RLP_2018.pdf) in der Liste mit 
empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten 
des Verbandes der Gartenbauvereine 
Saarland (www.gartenbauvereine.de/saar-
land_rheinland-pfalz/index.php/streuobst-
sorten) und in der Broschüre „Apfelsorten 
im Saarland“ des für Umwelt zuständigen 
Ministeriums des Saarlandes beschrieben.

Mindestqualität der Hochstämme: 
3-mal verpflanzt, mindestens 14-16 cm 
Stammumfang (StU) gemessen in 1 m 
Höhe.

Es sind gebietseinheimische Gehölze mit 
der regionalen Herkunft „Westdeutsches 
Bergland und Oberrheingraben“ (Region 
4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung 
gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 
2012) zu verwenden. Eventuelle 
Ausfälle bei der Bepflanzung sind durch 
Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Bei Saatgutmischungen ist darauf zu 
achten, dass es sich um zertifiziertes 
Regio-Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 
„Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland“ (UG 9) handelt.
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Die Flachdächer sind mit einer 
Substratschicht von ca. 15 cm Stärke 
extensiv zu begrünen. Eine Nutzung als 
Dachgarten ist zulässig. Dabei ist ein 
Begrünungssystem zu wählen, welches 
das dauerhafte und vitale Wachstum von 
Gräsern, Polsterstauden und zwergigen 
Gehölzen auch während länger anhal-
tender Hitze- und Trockenheitsperioden 
gewährleistet.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind 
Fassaden von Garagen sowie offene 
Carports zu den Straßenverkehrsflächen, 
Fuß- und Radwegen und öffentli-
chen Grünflächen intensiv zu begrünen. 
Ausgenommen sind notwendige Türen, 
Fenster und Tore.

Im Bereich des WR 1 und WR 3 sind 
Fassaden von den Hauptgebäuden insge-
samt mindestens zu 20 % mit geeigneten 
Rankgehölzen oder Rankpflanzen zu begrü-
nen und dauerhaft zu erhalten.

Die mindestens zu begrünende Fläche kann 
dabei auch auf nur einer Fassadenseite 
errichtet werden, wenn sichergestellt ist, 
dass insgesamt eine Fläche begrünt wird, 
die 20 % der Fassadenflächen auf dem 
Baugrundstück entspricht.

Begründung

Aufgrund der zentralen innerstädtischen La-
ge des Wohngebietes in direkter Nachbar-
schaft zu der bereits bestehenden 
Wohnbebauung und dem Übergang zum 
Bereich der Ellbachaue ist die hochwertige 
und qualitätsvolle Ausgestaltung der Frei-
räume von besonderer Bedeutung. Mit den 
getroffenen grünordnerischen Festsetzun-
gen wird die Entwicklung ökologisch hoch-
wertiger Pflanzungen mit Mehrwert für das 
Landschafts- und Stadtbild erzielt.

Die getroffenen grünordnerischen Festset-
zungen dienen der Eingrünung zur Steige-
rung der Aufenthaltsqualität und tragen da-
zu bei, dass eine strukturreiche und optisch 
ansprechende Durch- und Eingrünung des 
Wohngebietes geschaffen wird. 

Die Freiflächengestaltungssatzung der 
Kreisstadt Saarlouis ist hierbei zu beachten.

Zur Reduzierung der Abflussspitzen bei 
Starkregenereignissen und zugunsten des 
Stadtklimas wird eine extensive Dachbegrü-
nung für die Flachdächer (auch von Gara-
gen und Nebenanlagen) festgesetzt. Die 
Dachbegrünung hat insbesondere die Auf-
gabe, Regenwasser zu speichern, so dass es 

verzögert der Kanalisation oder den Regen-
wasserversickerungsanlagen zufließt. Zu-
dem wird durch die Begrünung die Aufhei-
zung der Luft in einem bebauten Gebiet ge-
mildert und so verhindert, dass dem Gebiet 
selbst bzw. der Umgebung kühle Luft zum 
Austausch entzogen wird. Der Versiegelung 
des Gebietes soll so möglichst entgegenge-
wirkt werden. Aus diesem Grund wurde die 
Festsetzung für das gesamte Plangebiet ge-
troffen und auf eine Differenzierung ver-
zichtet.

Darüber hinaus sind auch die Fassaden in-
nerhalb des Plangebietes zu begrünen. 
Während im Bereich des WR 2 und WA le-
diglich die Fassaden von Garagen sowie of-
fenen Carports intensiv zu begrünen sind, 
sind im Bereich des WR 1 und  WR 3 zusätz-
lich mind. 20 % der Fassaden der Hauptge-
bäude zu begrünen. Diese Bereiche stellen 
den Übergang zur grünen Ellbachaue und 
der geschützten Biotopfläche dar und sind 
daher verstärkt einzugrünen.

Für das WR 2 sowie das WA beschränkt sich 
diese Vorgabe bewusst auf eine intensive 
Begrünung der Fassaden von Garagen und 
offenen Carports. Eine zusätzliche Pflicht, 
die Hauptgebäude zu begrünen, wie sie für 
das WR 1 und WR 3 gilt (dort mindestens 
20 % der Fassadenflächen), ist hier nicht 
vorgesehen.

Das WR 2 und WA besitzen als „Innen-
zonen“ des Quartiers keinen direkten Über-
gang zur Ellbachaue oder zur geschützten 
Biotopfläche. Die dort geforderten höheren 
ökologischen Ansprüche gelten deshalb 
vorrangig für die Randbereiche (WR 1, 
WR 3), die eine Puffer‑ und Filterfunktion 
zum Landschaftsraum übernehmen.

Die Fassadenbegrünungen dienen dabei der 
Ergänzung und Anreicherung der Biotop-
struktur und besitzen im Zusammenhang 
mit weiteren Begrünungsmaßnahmen 
Funktionen als Verbindungsbiotop insbe-
sondere für Insekten. Zudem wirkt eine Fas-
sadenbegrünung ausgleichend auf die ne-
gativen Auswirkungen starker baulicher 
Verdichtung und trägt zur Verbesserung des 
örtlichen Klimas bei.

Aus klimatischen Gründen wurden in der 
Baumliste zudem trocken- und hitzetoleran-
te Sorten aufgeführt. Es empfiehlt sich, bei 
Pflanzungen diese Sorten zu verwenden, da 
die Wachstumsbedingungen in Städten oh-
nehin häufig von Hitze und Trockenheit ge-
prägt sind und eine entsprechende Sorten-
wahl auch bei einer möglichen Verschär-

fung dieser Situation im Zuge des Klima-
wandels vorteilhaft ist.

Dem Ziel der Entwicklung eines „Öko-Quar-
tiers“ wird mit den getroffenen Festsetzun-
gen Rechnung getragen.

Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25B BauGB

Festsetzung

Siehe Plan.

Naturraumtypische und standortgerechte 
Gehölze sind, sofern es der Gesundheitszu-
stand erlaubt und die Verkehrssicherheit ge-
währleistet ist, zu erhalten und in die Pla-
nung zu integrieren. Die Baumschutzsat-
zung der Kreisstadt Saarlouis ist zu beach-
ten.

Begründung

Die Festsetzung zum Erhalt von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
dient dem Erhalt der naturraumtypischen 
und gebietsprägenden Gehölze im 
Plangebiet. 

Bäume mit einem Stammumfang von 60 
und mehr cm sind dabei grundsätzlich 
durch die Baumschutzsatzung der Kreis-
stadt Saarlouis geschützt.

Kompensationsmaßnahme

Gem. § 9 Abs. 1A BauGB

Festsetzung

Das entstehende ökologische Defizit von 
86.443 ökologischen Werteinheiten sowie 
der Verlust einer mageren Flachlandmäh-
wiese (FFH LRT 6510) im Erhaltungszustand 
B (rd. 0,3 ha) wird durch nachfolgende 
Maßnahmen, in der

•	 Gem. Lisdorf, Flur 21, Nrn. 486/88 und 
487/88 (Teil)

•	 Gem. Lisdorf, Flur 16, jeweils Teilflächen 
der Nrn. 51/2, 52/3, 263/52, 264/53, 
54, 55, und 56

•	 Gem. Fraulautern, Flur 1, jeweils Teilflä-
chen der Nrn. 4/3 und 2/3

 kompensiert. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist durch 
die selbstverpflichtende Absichtserklärung 
der Plangeberin gesichert.
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Ausgleichsfläche 1: Gem. Lisdorf, 
Flur 21, Nrn. 486/88 und 487/88 
(Teil): Entwicklungsziel auf der Fläche 
ist Magergrünland, das die floristischen 
Voraussetzungen als FFH-Lebensraumtyp 
6510 im Erhaltungszustand B erfüllt.

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 
1; Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Wohnbebauung 
In der Großgass“ Stadtteil Roden

Ausgleichsfläche 2 (Gem. Lisdorf, 
Flur 16, jeweils Teilflächen der Nrn. 
51/2, 52/3, 263/52, 264/53, 54, 55, 
und 56: Entwicklungsziel auf der Fläche 
ist Magergrünland (das die floristischen 
Voraussetzungen als FFH-Lebensraumtyp 
6510 im Erhaltungszustand B erfüllt), ein 
sonnenexponierter, fruchtreicher, geschlos-
sener Waldrand sowie ein strukturell diver-
ser krautiger Waldsaum.

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 
2; Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Wohnbebauung 
In der Großgass“ Stadtteil Roden

Ausgleichsfläche 3 (Gem. Fraulautern, 
Flur 1, jeweils Teilflächen der Nrn. 
4/3 und 2/3): Entwicklungsziel auf 
der Fläche ist Magergrünland und/oder 
Sandrasengesellschaften. 

Folgende Bedingungen sind hierbei einzu-
halten:

•	 Die externe Ausgleichsmaßnahme 
liegt innerhalb eines 90 m brei-
ten Schutzstreifens einer Höchst
spannungsfreileitung. 

•	 Um den Höchstspannungsmast 52 ist 
eine Fläche mit einem Radius von 
20 m, gemessen von den sichtbaren 
Fundamenten, von Maßnahmen frei-
zuhalten, da dieser Bereich regelmäßig 
als Arbeitsraum genutzt werden muss.

•	 Die Leitung und die Maststandorte 
müssen jederzeit zugänglich bleiben. 
Dies gilt auch, wenn die Fläche als 
Schutzobjekt eingezäunt werden muss.

•	 Die rechtlich gesicherte Nutzung in 
der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang muss auch weiterhin unein-
geschränkt möglich sein. Dies gilt ins-
besondere auch für die erforderlichen 
Arbeiten für Betrieb, Wartung und 
Instandhaltung.

•	 Der Amprion GmbH sind Planunterlagen 
für Geländeveränderungen sowie 
geplante Anpflanzungsmaßnahmen 
zur Prüfung und Stellungnahme ein-
zureichen.

•	 Die Ausgleichsfläche tangiert zudem 
Leitungen und Anlagen der Creos 
Deutschland GmbH. Die Leitungen 
dürfen nicht beeinträchtigt werden. 
Die konkrete Ausgleichsmaßnahme 
ist daher im Vorfeld mit der Creos 
Deutschland GmbH sowie der Nippon 
Gases Deutschland GmbH abzustim-
men.

Abb: Entwicklungsziel/Maßnahmen Ausgleichsfläche 
3; Quelle: Umweltbericht zum B-Plan „Wohnbebauung 
In der Großgass“ Stadtteil Roden

Die genauen Maßnahmenbeschreibungen 
sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Begründung

Das durch die Planung entstehende ökolo-
gische Defizit sowie der Funktionalaus-
gleich des FFH-Lebensraumtyps können 
nicht vollständig durch Kompensationsmaß-
nahmen innerhalb des Geltungsbereiches 
ausgeglichen werden. Für das nicht inner-
halb des Geltungsbereichs kompensierte 
ökologische Defizit und den Verlust des 
FFH-Lebensraumtyps werden Ersatzmaß-
nahmen außerhalb des Geltungsbereiches 
durchgeführt und dem Bebauungsplan 
zugeordnet.

Die genauen Maßnahmenbeschreibungen 
sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Im Bereich der Ausgleichsfläche 3 sind auf-
grund tangierter Leitungen verschiedene 
Bedingungen der Leitungsträger zu beach-

ten.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist durch 
die selbstverpflichtende Absichtserklärung 
der Plangeberin gesichert.

Festsetzungen aufgrund landes
rechtlicher Vorschriften (gemäß 
§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. SWG 
und LBO)

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 85 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 der saarlän-
dischen Landesbauordnung (LBO) gestalte-
rische Festsetzungen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den  Bebauungsplan 
aufgenommen. Die getroffenen Festsetzun-
gen wurden zur Gewährleistung einer ein-
heitlichen und typischen Gestaltung des 
Stadtbildes definiert und vermeiden gestal-
terische Negativwirkungen auf das 
Landschaftsbild.

Dachform / Dachneigung:

Festsetzung

•	 Innerhalb des Plangebietes sind aus-
schließlich begrünte Flachdächer zuläs-
sig (vgl. Festsetzung bzgl. Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen).

Begründung

Das Dach eines Gebäudes hat durch seine 
gestalterische Ausprägung einen wesentli-
chen Einfluss auf das städtebauliche und 
baugestalterische Gesamterscheinungsbild 
eines Gebietes. 

Das Ziel der Kreisstadt ist es, ein effizientes 
und nachhaltiges „Öko-Quartier“ zu entwi-
ckeln. Um eine kompakte und somit eine 
vergleichsweise energiesparende Bauweise 
zu erreichen, sind innerhalb des Plangebietes  
daher ausschließlich zweigeschossige Ge-
bäude mit begrünten Flachdächern zuläs-
sig. 

Darüber hinaus sind Erker, Dachgauben und 
-einschnitte im Plangebiet generell unzuläs-
sig. Durch die kompaktere Bauweise wird 
die Energiebilanz der Gebäude somit opti-
miert.
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Fassaden:

Festsetzung

•	 Für die Gestaltung der Fassaden sind 
nur glatter oder feinstrukturierter Putz, 
Sichtmauerwerk, unpolierter Naturstein 
und Holzverkleidungen zulässig. Unzu-
lässig sind Fassadenverkleidungen aus 
glänzenden/reflektierenden Materialien 
und Keramikplatten. Ausnahmsweise 
sind auch andere Materialien zulässig.

•	 Eine Fassadenbegrünung der Haupt-
baukörper ist zwecks naturschutzfachli-
cher Aufwertung und Verbesserung des 
Mikroklimas ausdrücklich erlaubt.

Begründung

Die Fassade ist das Gesicht eines Gebäudes 
und für dessen Erscheinungsbild von we-
sentlicher Bedeutung. Bestimmt wird das 
äußere Erscheinungsbild des Gebäudes da-
bei durch Material, Struktur und Farbe der 
Fassade. Um einen einheitlichen Gesamt-
eindruck der Bebauung des Plangebiets zu 
erzielen, ist es daher erforderlich, bauord-
nungsrechtliche Vorschriften bezüglich der 
Gestaltung von Fassaden zu treffen.

Für die Fassaden werden in den bauord-
nungsrechtlichen Vorschriften nur bestimm-
te Materialien und Farbgebungen zugelas-
sen. Die Festsetzungen dienen insgesamt 
der Wahrung eines Mindestmaßes von 
Gestaltqualität der Fassaden. Die Vorschrif-
ten zielen auf einen einheitlichen Gesamt-
eindruck der Bebauung des Plangebiets ab. 

Eine Fassadenbegrünung der Hauptbaukör-
per ist zwecks naturschutzfachlicher Auf-
wertung und Verbesserung des Mikroklimas 
darüber hinaus ausdrücklich erlaubt. Dies 
ist insbesondere im Bereich des WR 2 zu be-
rücksichtigen. Im Bereich des WR 1, WR 3 
und WA ist die Fassadenbegrünung des 
Haupt-Baukörpers ohnehin verpflichtend 
festgesetzt.

Stellplätze, Garagen:

Festsetzung

•	 Garagen sind in Material und Gestal-
tung dem Hauptgebäude anzupassen.

Begründung

Die Festsetzungen bzgl. der Gestaltung von 
Garagen dienen der Sicherung eines harmo-
nischen Gesamteindrucks in dem Gebiet 

und vermeiden eine dominierende Wirkung 
der Garagen.

Einfriedungen:

Festsetzung

•	 Entlang der Straßenbegrenzungslinie ist 
eine Einfriedung bis max. 1,00 m zuläs-
sig. Diese Höhe gilt auch für Einfriedun-
gen in Form von Heckenpflanzungen.

Begründung

Als Einfriedung wird allgemein eine Anlage 
an oder auf der Grundstücksgrenze be-
zeichnet, die das Grundstück nach außen 
hin abgrenzt und gegen Einwirkungen 
schützt (z. B. Hecke, Zaun).

Die Festsetzung bzgl. der Ausgestaltung der 
Einfriedungen dient der Verkehrssicherheit. 
Zugleich wird dadurch ein harmonischer 
Gesamteindruck in dem Gebiet sicherge-
stellt.

Sonstige Festsetzungen:

Festsetzung

•	 Sämtliche Formen von Wegen und 
Zuwegungen zu Gebäuden und 
Nebenanlagen auf den privaten Grund-
stücken sind mit versickerungsoffenen 
Belägen herzustellen.

•	 Standflächen für Abfallbehälter sind in 
den zur öffentlichen Straßenverkehrsflä-
che orientierten Bereichen entweder in 
Schränken einzuhausen oder sichtge-
schützt anzuordnen.

Begründung

Zur Sicherung eines harmonischen Gesamt-
eindrucks in dem Gebiet sind die Abfall- 
und Wertstoffbehälter im Gebäude oder in 
vom Straßenraum aus nicht einsehbaren 
Konstruktionen unterzubringen.

Darüber hinaus werden örtliche 
Bauvorschriften getroffen, die zum 
Klimaschutz beitragen (u. a. Herstellung 
Wege mit versickerungsoffenen Belägen).

Niederschlagswasserbeseitigung:

Festsetzung

•	 Die Entwässerung des Plangebietes er-
folgt im Trennsystem.

•	 Das auf dem Grundstück anfallende 
Niederschlagswasser ist vollständig auf 
dem Grundstück zu versickern. Der 

rechnerische Nachweis muss entspre-
chend DWA-Arbeitsblatt 138 für ein 
5-jähriges Regenereignis anhand der 
ermittelten, abflusswirksamen Grund
stücksflächen und den aus dem  örtli-
chen Baugrundgutachten resultieren-
den Versickerungsraten erfolgen.

•	 Bei einer Versickerung des nicht schäd-
lich verunreinigten Niederschlagswas-
sers ist zusätzlich ein Nachweis nach 
DWA-M 153 „Handlungsempfehlung 
zum Umgang mit Regenwasser“ vorzu-
legen.

•	 Die Versickerung von Niederschlags
wasser stellt eine Gewässerbenutzung 
in Form von Einleitung ins Grundwasser 
dar und bedarf ggfs. der Erlaubnis durch 
das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz in Saarbrücken.

•	 Sollte eine Versickerung technisch oder 
rechtlich nicht möglich sein, ist das an-
fallende Niederschlagswasser durch ge-
eignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrü-
nung, Retentionszisternen, etc.) auf 
dem Grundstück zurückzuhalten und im 
Regelfall auf maximal 1l/s gedrosselt 
der vorhandenen Kanalisation zuzufüh-
ren. Der rechnerische Nachweis muss 
entsprechend DWA-Arbeitsblatt 117 für 
ein 5- jähriges Regenereignis anhand 
der ermittelten Grundstücksflächen und 
dem Drosselabfluss in Höhe von maxi-
mal 1 l/s und einer Drosselabflussspen-
de von minimal 2l/(sxha) erfolgen. Un-
abhängig vom Ergebnis des rechneri-
schen Nachweises beträgt das zu schaf-
fende, ständig auf dem Grundstück 
vorzuhaltende, Mindestrückhaltevolu-
men 5 Kubikmeter. Die erforderlichen 
Anlagen müssen den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik entspre-
chen.

•	 Der entsprechende rechnerische Nach-
weis ist dem Abwasserwerk der Kreis-
stadt Saarlouis mit dem erforderlichen 
Entwässerungsgesuch zur Genehmi-
gung einzureichen.

•	 Die geplanten Grundstücksoberflächen 
(Zufahrten, Stellplätze, Wege, etc.) müs-
sen versickerungsfähig hergestellt wer-
den und dürfen nicht auf öffentliche 
Wege und Straßen entwässern.

Begründung

Die Festsetzungen bzgl. der Niederschlags-
wasserbeseitigung dienen der ordnungsge-
mäßen Entwässerung aller Flächen inner-
halb des Plangebiets. Die Entsorgungsinfra-
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struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits in der unmittelbaren Umge-
bung vorhanden.

Aufgrund der Belastungssituation der Ka-
nalisation erfolgt die Entwässerung des 
Plangebietes im Trennsystem. In Gebieten 
mit Trennsystem ist jeweils ein Anschluss für 
Schmutz- und Regenwasser herzustellen.

Das auf dem Grundstück anfallende 
Niederschlagswasser ist vollständig auf 
dem Grundstück zu versickern. Sollte eine 
Versickerung technisch oder rechtlich nicht 
möglich sein, ist das anfallende 
Niederschlagswasser durch geeignete Maß-
nahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentions-
zisternen) auf dem Grundstück zurückzu-
halten und im Regelfall auf maximal 1l/s ge-
drosselt der vorhandenen Kanalisation zu-
zuführen. 

Der rechnerische Nachweis muss entspre-
chend DWA-Arbeitsblatt 117 für ein 5- jäh-
riges Regenereignis anhand der ermittelten 
Grundstücksflächen und dem Drosselab-
fluss in Höhe von maximal 1 l/s und einer 
Drosselabflussspende von minimal 2l/(sxha) 
erfolgen. Unabhängig vom Ergebnis des 
rechnerischen Nachweises beträgt das zu 
schaffende, ständig auf dem Grundstück 
vorzuhaltende, Mindestrückhaltevolumen 5 

Kubikmeter. Die erforderlichen Anlagen 
müssen den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik entsprechen.

Bei einer Versickerung des nicht schädlich 
verunreinigten Niederschlagswassers ist zu-
dem zusätzlich ein Nachweis nach DWA-M 
153 „Handlungsempfehlung zum Umgang 
mit Regenwasser“ vorzulegen.

Nachrichtliche Übernahme gem. 
§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB

Faktisches Überschwemmungsge-
biet (§ 76 Abs. 1 WHG)

Inhalte

Das Plangebiet liegt zum Teil in einem Ge-
biet, in dem im Sinne des  § 74 Abs. 2 Nr. 2 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die im 
statistischen Mittel alle 100 Jahre auftreten 
können (Hochwasser mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit - „HQ100“).

Gem. § 76 Abs. 1 WHG handelt es sich dem-
nach um ein faktisches Überschwemmungs-
gebiet. Unter faktischen Überschwem-
mungsgebieten versteht man Gebiete, die 
(noch) nicht festgesetzt (§ 76 Abs. 2 WHG) 
oder vorläufig gesichert (§ 76 Abs. 3 WHG) 

sind, die jedoch bei einem 100-jährigen 
Hochwasserereignis (HQ100) voraussichtlich 
überschwemmt werden und als natürlicher 
Retentionsraum dienen.

Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist 
das Gebiet daher von allen Nutzungen frei 
zu halten, welche den schadlosen Hoch-
wasserabfluss oder die dafür erforderliche 
Wasserrückhaltung behindern.

Erläuterung

Die teilweise Lage innerhalb eines Gebiets, 
in dem im Sinne des  § 74 Abs. 2 Nr. 2 WHG 
Extremereignisse denkbar sind, die im sta-
tistischen Mittel alle 100 Jahre auftreten 
können (Hochwasser mit mittlerer Wahr-
scheinlichkeit - „HQ100“), wird nachrichtlich 
in den Bebauungsplan übernommen. 

Gem. § 77 WHG sind Überschwemmungs-
gebiete im Sinne des § 76 WHG (faktisches 
Überschwemmungsgebiet) in ihrer Funktion 
als Rückhalteflächen zu erhalten.

Aus Hochwasserschutzgründen ist das Ge-
biet daher von allen Nutzungen frei zu hal-
ten, welche den schadlosen Hochwasserab-
fluss oder die dafür erforderliche Wasser-
rückhaltung behindern.

Darstellung faktisches Überschwemmungsgebiet (HQ 100); Quelle: https://geoportal.saarland.de; Bearbeitung: Kernplan
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Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten (gem. § 
78b WHG)

Inhalte

Das Plangebiet liegt zum Teil in einem Ge-
biet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 
WHG Extremereignisse denkbar sind, die im 
statistischen Mittel sehr viel seltener als al-
le 100 Jahre auftreten können (Hochwasser 
mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQex-

trem“). Daraus resultiert die Empfehlung 
einer an diese Lage angepassten Bauweise. 
Die dazu in der einschlägigen Literatur (z.B. 
in der Hochwasserschutzfibel des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau- und Stadt-
entwicklung „Objektschutz und bauliche 
Vorsorge“ vom Mai 2013) aufgeführten 
Empfehlungen (bspw. Keller allenfalls mit 
wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder 
Verzicht auf Keller; hochwassersichere La-
gerung hochwassergefährdender Stoffe 
etc.) sollen beachtet werden.

Gem. § 78c Abs. 2 WHG ist die Errichtung 
neuer Heizölverbraucheranlagen in Gebie-
ten nach § 78b Absatz 1 Satz 1 verboten, 
wenn andere weniger wassergefährdende 
Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren 
Kosten zur Verfügung stehen oder die Anla-

ge nicht hochwassersicher errichtet werden 
kann.

Erläuterung

Die teilweise Lage innerhalb eines Gebiets, 
in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 Nr. 1 WHG 
Extremereignisse denkbar sind, die im sta-
tistischen Mittel sehr viel seltener als alle 
100 Jahre auftreten können (Hochwasser 
mit niedriger Wahrscheinlichkeit - „HQex-

trem“), wird nachrichtlich in den Bebauungs-
plan übernommen. 

Gem. § 78b Abs. 1 Nr. 1 WHG sind bei der 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 und 2 
oder nach § 34 des Baugesetzbuches zu be-
urteilende Gebiete insbesondere der Schutz 
von Leben und Gesundheit und die Vermei-
dung erheblicher Sachschäden in der Abwä-
gung nach § 1 Absatz 7 des Baugesetzbu-
ches zu berücksichtigen.

Eine an die Lage innerhalb eines Risikoge-
bietes angepasste Bauweise wird empfoh-
len (bspw. Keller allenfalls mit wasserdich-
ter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht 
auf Keller; hochwassersichere Lagerung 
hochwassergefährdender Stoffe etc.).

Gewässerrandstreifen Ellbach

Inhalte

Gem. § 56 Abs. 3 Nr. 1 a) Saarl. Wasserge-
setz (SWG) ist bis zu 5 m gemessen von der 
Uferlinie innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile die Errichtung baulicher 
Anlagen nicht zulässig.

Der Gewässerrandstreifen ist naturnah zu 
bewirtschaften und von Bebauung freizu-
halten.

Erläuterung

Im Bereich des Ellbaches ist der Gewässer-
randstreifen zu beachten. Demnach ist  
gem. § 56 Abs. 3 Nr. 1 a) Saarl. Wasserge- 
setz (SWG) bis zu 5 m gemessen von der 
Uferlinie innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile die Errichtung baulicher 
Anlagen nicht zulässig.

Der Gewässerrandstreifen ist dabei natur-
nah zu bewirtschaften und von einer Be-
bauung freizuhalten.

Darstellung Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten (HQ extrem); Quelle: https://geoportal.saarland.de; Bearbeitung: Kernplan
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Wasserschutzgebiet

Inhalte

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der 
Schutzzone III des geplanten Trinkwasser-
schutzgebietes “Saarlouis-Roden“.

Innerhalb des Wasserschutzgebietes sind 
Brunnenbohrungen sowie Erdwärmeson-
den nicht genehmigungsfähig. Die Beurtei-
lung der Genehmigungsfähigkeit von Erd-
wärmekollektoren bedarf entsprechender 
Einzelfallprüfungen.

Für die Ausführung vorgesehener Sauber-
keits-, Trag- oder Dränschichten, für den 
Unter- und Oberbau von Verkehrs- und 
Parkflächen sowie für die Verfüllung von 
Arbeitsräumen (Kanalgräben, Baugruben 
usw.) darf nur Material verwendet werden, 
das keine auslaugbaren wassergefährden-
den Bestandteile enthält bzw. Material, das 
die Vorgaben der Ersatzbaustoffverordnung 
einhält.

Erst nach Vorlage der konkreten Bauanträge 
unter Berücksichtigung der rechtlichen Vor-
gaben können die ggfs. erforderlichen Auf-
lagen festgesetzt werden.

Erläuterung

Der Geltungsbereich liegt innerhalb der 
Schutzzone III des geplanten Trinkwasser-
schutzgebietes “Saarlouis-Roden“. Die 
diesbezüglichen Vorgaben sind zu beach-
ten.

Denkmäler

Inhalte

Die Ortslage von Roden weist eine Fülle von 
Bodenfunden, vor allem aus römischer Zeit 
auf. Im näheren Umkreis des Planungsge-
bietes sind zwei römische Fundstellen be-
kannt. Es handelt sich um Mauerwerk etwa 
80 m nordöstlich der Planungsfläche (am 
Ellbach) sowie um Grabfunde, die sich nicht 
ganz exakt lokalisieren lassen, aber der Flur 
„In der Lehmkaul“ zugewiesen werden 
können. Letztgenannter Fundplatz wird et-
wa 120 m nördlich der Planungsfläche ver-
mutet.

Die Grabfunde weisen auf einen Bestat-
tungsplatz hin, der – so war es üblich – 
nicht in der feuchten Bachsenke, sondern 
etwas oberhalb davon gelegen haben dürf-
te. Er dürfte sich nicht über den Ellbach hin-
weg in das Planungsgebiet erstrecken. Die 
wohl zu dem Gräberfeld gehörende römi-

sche Siedlung könnte aber durchaus in das 
Planungsgebiet hineinreichen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist im Nordosten des Pla-
nungsgebiets und im Norden oberhalb des 
Ellbaches besonders hoch.

Wegen der recht großen Wahrscheinlichkeit, 
dass sich Bodendenkmäler im 
Planungsgebiet befinden könnten, sind 
sämtliche Erdarbeiten in der Planungsfläche 
genehmigungspflichtig gemäß § 8 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 10 SDSchG. Für alle Bau-
werke, für deren Errichtung eine Baugeneh-
migung oder eine die Baugenehmigung ein- 
schließende oder ersetzende behördliche 
Entscheidung erforderlich ist, ist das Einver-
nehmen mit dem Landesdenkmalamt her-
zustellen (§ 10 Abs. 5 SDSchG), wobei da-
von auszugehen ist, dass das Einvernehmen 
nur dann hergestellt werden kann, wenn 
vor Beginn der Erdarbeiten präventiv Aus-
grabungen unter Leitung eines Archäologen 
/ einer Archäologin durchgeführt werden. 
Diese umfassen zunächst Sondierungen zur 
Denkmalerkenntnis und, sofern nach 
Rechtsgutabwägung erforderlich, auch 
nachfolgende, großflächige Ausgrabungen, 
deren Kosten einschließlich der Kosten für 
die konservatorische Sicherung und Doku-
mentation der Funde und Befunde der Ver-
anlasser gem. § 16 Abs. 5 SDSchG im Rah-
men des Zumutbaren zu tragen hat.

Erläuterung

Die Ortslage von Roden weist eine Fülle von 
Bodenfunden, vor allem aus römischer Zeit 
auf. Daher sind sämtliche Erdarbeiten in der 
Planungsfläche genehmigungspflichtig ge-
mäß § 8 Abs. 2 in Verbindung mit § 10 
SDSchG. Potenzielle Bodendenkmäler wer-
den dadurch geschützt.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

•	 Sammlung des Abwägungsmaterials

•	 Gewichtung der Belange

•	 Ausgleich der betroffenen Belange

•	 Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich die Baugrundstücke hinsichtlich Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bau-
weise sowie der überbaubaren Grundstücks
flächen in die Umgebung und in die direkte 
Nachbarschaft einfügen. Hierdurch wird 
Konfliktfreiheit gewährleistet.

Zusätzlich schließen die getroffenen Fest-
setzungen innerhalb des Plangebiets jede 
Form der Nutzung aus, die innergebietlich 
oder im direkten Umfeld zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen könn-
te.

Die bauliche Umgebungsnutzung ist eben-
falls überwiegend durch Wohnnutzung bzw. 
das Wohnen nicht wesentlich störende Nut-
zungen geprägt. Gegenseitige Beeinträchti-
gungen des Plangebiets mit dem Bestand 
im Umfeld sind daher nicht zu erwarten.

Die SGS-TÜV Saar GmbH wurde in diesem 
Zusammenhang vorab mit der Untersu-
chung und Beurteilung der auf das 
Plangebiet einwirkenden Geräuschimmis-
sionen durch angrenzendes Gewerbe be-
auftragt. Der Orientierungswert bzw. der 
Immissionsrichtwert wird an dem Betrach-
tungsort eingehalten und in den übrigen 
Bereichen des Plangebietes sogar unter-
schritten.

Auch durch den zusätzlich aufkommenden 
Anwohnerverkehr sind keine nachteiligen 
Auswirkungen zu erwarten. 

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist zudem die Be-
rücksichtigung ausreichender Abstände ge-
mäß Landesbauordnung. Die erforderlichen 
Abstandsflächen werden alle eingehalten, 
sodass eine ausreichende Belichtung und 
Belüftung gewährleistet werden kann.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion in der Kreisstadt Saarlouis 
gestärkt werden. 

Mit zu den wichtigsten städtebaulichen 
Aufgaben von Kommunen gehört die Schaf-
fung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen zur Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnbaugrundstücken bzw. einem ent-
sprechenden Angebot von Wohnungen auf 
dem Immobilienmarkt.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Der Siedlungskörper 
von Roden wird für die bauliche Entwick-
lung zu Wohnzwecken in innerstädtischer 
Lage arrondiert.

Es entstehen neue Baugrundstücke mit 
unterschiedlichen Grundstücksgrößen (fle-
xibel parzellierbar) und verschiedenen An-
gebotsformen (freistehende Einfamilien-
häuser, Doppelhäuser sowie Reihenhäuser 
und zwei Mehrfamilienhäuser). 

Dem Charakter der angrenzenden Bebau-
ung und der bestehenden Nachfrage wird 
damit Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft

Gemäß Stellungnahme des TÜV Saarland 
handelt es sich bei dem geplanten WA 
„nicht um eine weiter heranrückende 
Wohnbebauung, wenn an der bestehenden, 
in gleicher Entfernung von den Betrieben 
gelegenen Wohnbebauung ebenfalls die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm in allge-
meinen Wohngebieten gelten. In diesem 
Fall ergibt sich durch das Planvorhaben kei-
ne weitergehende Einschränkung der be-
nachbarten Betriebe.“ (Quelle: SGS-TÜV Saar 

GmbH)

Die Belange der Wirtschaft werden somit 
nicht beeinträchtigt. 

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbilds

Das Plangebiet stellt derzeit eine unbebau-
te und mindergenutzte Grün/Freifläche in-

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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mitten des bebauten Siedlungskörpers von 
Roden dar.

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht und es 
sich lediglich um eine innerstädtische Nach-
verdichtung handelt. Zudem wird die Fläche 
derzeit ohnehin als Pferdekoppel genutzt, 
sodass auch keine Aufenthaltsqualität für 
die Allgemeinheit besteht. Das Maß der 
baulichen Nutzung, die Bauweise und die 
überbaubare Grundstücksfläche fügen sich 
in die Umgebung ein. Hierdurch wird ein 
harmonischer Übergang zwischen Be-
standsbebauung und neuer Bebauung ge-
währleistet.

Zudem wird bei der Entwicklung des Ge-
biets ein besonderes Augenmerk auf Natur-, 
Klima- und Hochwasserschutz, gelegt. 
Durch die getroffenen Festsetzungen wird 
somit ein modernes innerstädtisches Quar-
tier mit hoher ökologischer Qualität ge-
schaffen. 

Die öffentlichen Grünbereiche entlang der 
Ellbachaue laden zukünftig zur (Nah-) Erho-
lung ein. 

Auswirkungen auf die Belange von 
Grund und Boden 

In der Kreisstadt Saarlouis gibt es einen an-
haltenden Bedarf nach Wohnraum, welcher 
mit ca. 100 Wohneinheiten pro Jahr bezif-
fert werden kann und die Ausweisung zu-
sätzlicher Wohnbauflächen erfordert.

Bei der vorliegenden Planung handelt es 
sich um die Nachverdichtung einer Fläche 
im infrastrukturell erschlossenen Innenbe-
reich. Die Priorisierung der Innenentwicklung 
und die Wiedernutzbarmachung von brach-
liegenden Flächen sind zentrale Aspekte der 
Bodenschutzklausel (vgl. § 1 Abs. 5 S. 3 
BauGB und § 1a Abs. 2 S. 1 BauGB). Durch 
die vorgesehene Innenentwicklung wird 
perspektivisch die Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich verhindert (spar-
samer Umgang mit Grund und Boden gem. 
§ 1a Abs. 2 BauGB). Dies ist ein wichtiger 
Beitrag zur Reduzierung des Flächenver-
brauchs und zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen.

Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zur Begrenzung der Versie-
gelung, um einen schonenden Umgang mit 
Grund und Boden zu gewährleisten und die 
ökologischen Bodenfunktionen zu erhalten, 
soweit wie es mit der Planung vereinbar ist. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Der Geltungsbereich ist aufgrund der be-
stehenden Nutzungen auf der Fläche (u.a. 
Pferdekoppel) selbst und in der unmittelba-
ren Umgebung (u. a. Wohn- und Gartennut-
zung, Gewerbebetriebe) und der daraus re-
sultierenden Stördisposition aufgrund der 
Anliegeraktivitäten entsprechend vorbelas-
tet.

Durch die geplante Bebauung kommt es zu 
keinen erheblichen, nicht ausgleichbaren 
Beeinträchtigungen von artenschutzrechtlich 
relevanten Arten. Bei der Beurteilung der 
Auswirkungen werden Vermeidungs
maßnahmen und Ausgleichsmaßnahmen 
berücksichtigt (u.a. Rodungsfrist; gem. 
Baumschutzsatzung geschützte Bäume).

I.S.d. Eingriffsregelung ist ein externer Aus-
gleich erforderlich. Der Bebauungsplan er-
fordert demnach einen bilanziellen Aus-
gleich in Höhe von 86.443 ÖWE und einen 
Funktionalausgleich für den Verlust einer 
mageren Flachlandmähwiese (FFH LRT 
6510) im Erhaltungszustand B (rd. 0,3 ha). 
Hierfür sind auf Eigentumsflächen der Stadt 
Saarlouis verschiedene externe Ausgleichs-
maßnahmen vorgesehen und entsprechend 
im Bebauungsplan zugeordnet.

Zudem sieht das Planvorhaben ganz be-
wusst eine ökologisch orientierte wohnbau-
liche Entwicklung der „Großgass“ vor.

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 
Planung nicht negativ beeinträchtigt wer-
den. 

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt 
über die Ritschstraße, die östlich des Plan-
gebiets verläuft. Der zusätzlich entstehende 
Verkehr beläuft sich hauptsächlich auf An-
wohnerverkehr, der problemlos von der 
Straße aufgenommen werden kann.

Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über 
eine Haupterschließungsstraße und zwei 
Stichstraßen. Die neu zu schaffenden Stra-
ßen sind entsprechend ihrer Zweckbestim-

mungen (Mischverkehrsflächen) ausrei-
chend dimensioniert.

Bezüglich der fußläufigen Erschließung ist 
entlang des Ellbachs ein öffentlicher Fuß- 
und Radweg vorgesehen. Dieser stellt zu-
künftig eine direkte Verbindung zwischen 
der Mühlenstraße und der Margareten
straße her.

Der neu entstehende Verkehr beschränkt 
sich in erster Linie auf Anwohnerverkehr. 
Der durch die Anwohner hervorgerufene ru-
hende Verkehr wird über den erforderlichen 
Stellplatznachweis vollständig auf den 
Grundstücken geordnet.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den berücksichtigt. Die notwendige Ver- 
und Entsorgungsinfrastruktur und An-
schlusspunkte sind in unmittelbarer Umge-
bung des Plangebiets bereits vorhanden 
bzw. werden hergestellt.

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Ziel der Kreisstadt Saarlouis ist es, ein inner-
städtisches Wohngebiet mit ökologischen 
Qualitäten zu schaffen. Dementsprechend 
wird bei der Entwicklung des Gebiets insbe-
sondere auch auf den Klimaschutz ein be-
sonderes Augenmerk gelegt. 

Die getroffenen Festsetzungen (u. a. Dach- 
und Fassadenbegrünung; Maßnahmen für 
erneuerbare Energien) tragen dabei zur Ver-
ringerung der von dem neuen Wohngebiet 
ausgehenden CO2-Emmissionen und gene-
rell auch zur Verbesserung des örtlichen Kli-
mas bei.

Zudem dürfte der Beitrag für die Frischluft-
versorgung der Siedlungsfläche von Roden 
im unteren Talabschnitt zu gering sein, um 
hier eine erhebliche Wirkung zu postulieren; 
dafür spricht, dass die Planungsfläche im 
LAPRO als Siedlungsraum dargestellt ist 
und wesentliche Frischluftentstehungsge-
biete erst außerhalb des Siedlungsbereiches 
nordöstlich von Roden verortet werden.

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar zu neuen Versiege-
lungen; aufgrund des überschaubaren 
Flächenumfangs und der getroffenen Fest-
setzungen können negative Auswirkungen 
auf die Belange des Klimas insgesamt je-
doch ausgeschlossen werden.
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Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes und der Hoch-
wasservorsorge, insbesondere die 
Vermeidung und Verringerung von 
Hochwasserschäden

Entlang des Ellbaches werden öffentliche 
Grünflächen ausgewiesen, die von jeglicher 
Bebauung freizuhalten sind. Hierdurch wird 
zugleich ein Beitrag zum Hochwasserschutz 
bzw. zur Minderung der Auswirkungen bei 
Starkregen geleistet. Hier kann Retentions-
raum aktiviert werden.

Bei der Ausweisung der Flächen des Allge-
meinen Wohngebietes wurde weiterhin da-
rauf geachtet, dass sowohl die 
überbaubaren, als auch die nicht 
überbaubaren Flächen außerhalb des fakti-
schen Überschwemmungsgebietes (HQ100-
Bereich) liegen.

Ein Teil des Plangebietes liegt zudem inner-
halb eines HQextrem-Bereiches. Für Gebäude 
innerhalb dieses Gebiets ist die Mindest-
Erdgeschosshöhe festgesetzt. Gleichzeitig 
wurde auf bauliche Schutzvorkehrungen 
aufgrund der teilweisen Lage im HQextrem-
Gebiet verwiesen.

Insgesamt wurde auch der nach der Offen-
lage tangierte Bereich reduziert, um die Ein-
griffe zu minimieren.

In Anbetracht der klimatischen Veränderun-
gen wird zudem vorsorglich darauf hinge-
wiesen,  dass die Oberflächenabflüsse auf-
grund von Starkregenereignissen einem 
kontrollierten Abfluss zugeführt werden. 
Den umliegenden Anliegern darf kein zu-
sätzliches Risiko durch unkontrollierte Über-
flutungen entstehen. Hierfür sind bei der 
Oberflächenplanung vorsorglich entspre-
chende Maßnahmen vorzusehen. Besonde-
re Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überflutungen sind während der Baudurch-
führung und bis hin zur endgültigen Begrü-
nung und Grundstücksgestaltung durch die 
Grundstückseigentümer zu bedenken.  Der 
Grad der Gefährdung durch Starkregener-
eignisse ist im Zuge der Bauausführung an-
hand weiterer Daten näher zu untersuchen. 
Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im 
Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren 
verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum 
Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen 
und zur Schadensminderung zu treffen.

Gemäß Starkregengefahrenkarte der Kreis-
stadt Saarlouis, Stadtteil Roden können im 
Falle eines Niederschlagsereignisses mit 
einer Wiederkehrzeit von 100 Jahren Was-
sertiefen bis zu 0,50 m innerhalb des 

Geltungsbereiches sowie unmittelbar an-
grenzend an den Ellbach auch Wassertiefen 
bis zu 1,00 m auftreten. Eine hochwasser-
angepasste Bauweise wird empfohlen.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch die Planung nicht negativ beeinträch-
tigt werden.

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch die Planung werden landwirtschaft-
lich genutzte Flächen (Pferdekoppel) in An-
spruch genommen. Aufgrund der über-
schaubaren betroffenen Flächengröße so-
wie der Tatsache, dass dem Gebiet aus lan-
desplanerischer Sicht keine besondere Be-
deutung für die Landwirtschaft zugewiesen 
wird (kein Vorranggebiet für Landwirt-
schaft), ist eine Inanspruchnahme der be-
troffenen Pferdekoppel vertretbar. 

Forstwirtschaftliche Belange werden durch 
die Planung nicht berührt.

Auswirkungen auf die Ergebnisse 
eines von der Kreisstadt beschlosse-
nen städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes (ISEK)

Der Bebauungsplan „Wohnbebauung „In 
der Großgass““ greift die Ergebnisse des 
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes (ISEK) „Soziale Stadt Saarlouis 
Roden“ (1. Fortschreibung, 2019) auf und 
setzt die wesentlichen Inhalte um. Insofern 
wird den Belangen dieses Entwicklungskon-
zeptes Rechnung getragen.

Die festgesetzten öffentlichen Bereiche im 
Bereich der Ellbachaue sollen insbesondere 
als Aufenthalts- und Treffpunkt für die Be-
wohner der „Großgass“ und der umgeben-
den Bebauung dienen und so den sozialen 
Zusammenhalt in dem Gebiet stärken. 

Auswirkungen auf private Belange

Die Nutzbarkeit und der Wert der Grundstü-
cke, auch der Grundstücke im Umfeld, wer-
den nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die den Eigentümern des Plange-
biets und der angrenzenden Grundstücke 
unzumutbar ist.

Mit der vorliegenden Planung wird den pri-
vaten Grundstückseigentümer vielmehr 
Baurecht zugestanden und die Werthaltig-
keit der Grundstücke dadurch gesteigert. 
Durch die Planung ergeben sich demnach 
für die Grundstückseigentümer keine nega-
tiven Folgen. 

Es sind auch keine nachteiligen Auswirkun-
gen auf die angrenzende Nachbarschaft zu 
erwarten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern. Auch 
die gewerblichen Nutzungen erfahren gem. 
Lärmgutachten keine Beeinträchtigung.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

•	 Schaffung von Wohnraum durch sinn-
volle Weiterentwicklung / Nachverdich-
tung einer innerstädtischen Fläche; die 
Kreisstadt Saarlouis wird damit der be-
stehenden Nachfrage gerecht

•	 attraktiver und familienfreundlicher 
Wohnstandort im Stadtteil Roden in 
fußläufiger Nähe zu u.a. Nahversor-
gungsangeboten und medizinischen 
Einrichtungen

•	 Umsetzung einer konkreten Maßnahme 
aus dem Integrierten Städtebaulichen 
Entwicklungskonzept (ISEK) der Kreis-
stadt Saarlouis, Stadtteil Roden - Ent-
wicklung eines Aufenthalts- und Treff-
punkts für die Bewohner der „Groß-
gass“ und der umgebenden Bebauung 
dienen und dadurch Stärkung des so-
zialen Zusammenhalts in dem Gebiet 

•	 die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein, Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
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schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

•	 keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf das Stadt- und Landschaftsbild

•	 Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

•	 Keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs, Ordnung des ru-
henden Verkehrs auf den Grundstücken; 
Förderung des Fuß  -/ Radverkehrs 
durch Schaffung einer Wegeverbindung 
zwischen Mühlen- und Margareten
straße

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

•	 keine negativen Auswirkungen auf das 
Klima - vielmehr Schaffung eines öko-
logischen, innerstädtischen Wohngebie-
tes, welches zur Verbesserung des örtli-
chen Klimas beiträgt

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

•	 keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange der Land- und Forstwirtschaft

•	 Keine erheblichen Beeinträchtigung pri-
vater Belange

Argumente gegen den Bebauungs-
plan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.

Gewichtung und Abwägungs-
fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, dar-
unter insbesondere die Schaffung von drin-
gend benötigtem Wohnraum in integrierter, 
innerstädtischer Lage, überwiegen deutlich. 
Es gibt keine erheblichen negativen Auswir-
kungen auf das Stadt- und Landschaftsbild, 
gesunde Wohnverhältnisse, umweltschüt-
zende Belange, den Verkehr oder die Ver- 
und Entsorgung.

Insgesamt kommt die Abwägung zu dem 
Ergebnis, dass eine Umsetzung der Planung 
möglich ist.


